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1. Zum Haushaltsplanentwurf 2007  

 

1.1 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2007  

 

 Der Haushaltsplanentwurf des Landes für 2007 schließt in Einnahmen und 

Ausgaben mit je 49.496 Mio EUR ab. Im Vergleich zu 2006 ist ein Anstieg 

des Haushaltsvolumens um 1.069 Mio EUR oder 2,2 v. H. vorgesehen. 

Hauptursache dafür ist ein hoher Basiseffekt aus dem Haushalt 2006, 

dessen Ausgabenvolumen im Rahmen des kommunalen Steuerverbundes 

durch die letztmalige Abrechnung zuvor vom Land gestundeter Beträge um 

rd. 674 Mio EUR gemindert wurde. Bereinigt um diesen Effekt steigen die 

Ausgaben 2007 nur um 0,8 v. H. an. 

 

 In dem Ausgabenzuwachs spiegeln sich im Übrigen auch notwendige An-

satzanpassungen aufgrund der ab 2007 vorgesehenen Mehrwertsteuerer-

höhung wider, darunter z. B. Mehrbelastungen bei den sächlichen Verwal-

tungsausgaben, bei den investiven Beschaffungen sowie beim Familien-

leistungsausgleich. 

 

 Einnahmen  

 

 Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2006, die u. a. auch die 

Erhöhung des Umsatzsteuernormalsatzes berücksichtigte, wurde für das 

Jahr 2007 ein Steueransatz i. H. v. 37.385 Mio EUR eingeplant. Gegenüber dem 

Ansatz des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung von 2.140 Mio EUR 

bzw. 6,1 v. H. Die Steuerfinanzierungsquote wird damit 75,6 v. H. betragen. 

Weitere 7.580 Mio EUR oder 15,3 v. H. der bereinigten Gesamtausgaben 

werden aus steuerähnlichen Abgaben, Verwaltungseinnahmen, Zinsein-

nahmen, Einnahmen aus Zuweisungen (hauptsächlich vom Bund) und Zu-

schüssen sowie sonstigen Einnahmen gedeckt. 

 

 Die für 2007 vorgesehene Neuverschuldung am Kreditmarkt beläuft sich auf 

4.524 Mio EUR netto und liegt damit um rd. 1,2 Mrd. EUR unter dem ak-

tuellen Soll. Die Kreditfinanzierungsquote sinkt gegenüber dem Jahr 2006 

um 2,6 Prozentpunkte auf 9,2 v. H. 
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 Die Netto-Schuldenaufnahme insgesamt (einschließlich der Schuldenauf-

nahme bei Verwaltungen) soll 2007 4.353 Mio EUR betragen. Dies sind 

knapp 1,1 Mrd. EUR mehr als die Summe der im Haushaltsplanentwurf ver-

anschlagten Investitionsausgaben (Hauptgruppen 7 und 8) abzüglich der 

Einnahmen für Investitionen (Obergruppen 33 und 34). Damit wird die in Art. 

83 Satz 2 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen festgelegte Verschul-

dungsgrenze für die Kreditaufnahme im Landeshaushalt erneut über-

schritten, weil ihre Einhaltung auch 2007 objektiv nicht möglich ist. Der Über-

schreitungsbetrag wird aber im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr mehr 

als halbiert. 

 

 Ausgaben  

 

 Der weitaus größte Teil des Haushaltsvolumens entfällt auf Ausgabenblöcke, 

die nicht oder zumindest kurz- bis mittelfristig kaum beeinflussbar sind. So 

werden 19,1 Mrd. EUR, dies entspricht 38,6 v. H. der bereinigten Gesamt-

ausgaben, durch Personalausgaben aufgezehrt. Den Kommunen des 

Landes werden rd. 12,4 Mrd. EUR (= rd. 25,0 v. H. der bereinigten 

Gesamtausgaben) zufließen. Auf Zinszahlungen (Kreditmarkt) werden 2007 

4.755 Mio EUR entfallen; dies entspricht einer Zinslastquote von 9,6 v. H. 

Allein durch diese Positionen sind bereits 73,2 v. H. der bereinigten 

Gesamtausgaben gebunden. 

 

 Ein großer Teil der zur Verfügung stehenden Mittel, nämlich rd. 4,6 Mrd. EUR, 

soll für Investitionen aufgewendet werden. Die Investitionsquote wird im Jahr 

2007 9,2 v. H. betragen und damit das Niveau des Vorjahres erreichen. 

 

 Weitere Eckdaten können der Tabelle im finanzstatistischen Teil des Finanz-

berichts (s. Ziff. 7.23) entnommen werden. 

 

1.2 Organisatorische Änderungen  

 

 Die aus Anlass der Neubildung der Landesregierung vom Ministerpräsi-

denten nach Art. 52 Abs. 3 der LV im Vorjahr getroffenen organisatorischen 

Änderungen innerhalb der obersten Landesbehörden gelten unverändert 

weiter. 
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1.3.4 Übersicht über die Zahl der Stellen für Lande sbedienstete 1) 

 
(1) Planstellen, Stellen für beamtete Hilfskräfte, Angestellte und Arbei-

terinnen/Arbeiter  

 

 
 Stellensoll 

 2006 2007 

Planmäßige Beamtinnen/Beamte und Richterinnen/Richter 
(einschließlich Lehrerinnen/Lehrer) 
 
Beamtete Hilfskräfte 
 
Angestellte/Arbeiterinnen/Arbeiter 

 
 252.762 
 
 5.922 
 
 67.423 

 
 253.477 
 
 6.182 
 
 66.615 

Insgesamt  326.107  326.274 

 

 

 Mit dem Haushaltsplanentwurf 2007 konnte bisher der Wegfall von 1.632 

Stellen titelscharf dargestellt werden. Darüber hinaus werden bis zum Jah-

resende 2006 noch weitere 1.600 Stellen wegfallen, deren Zuordnung zu 

den Kapiteln und Wertigkeiten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht. 

 Insgesamt werden somit 3.232 Stellen abgebaut. 

 

 Unter Berücksichtigung der mit dem Haushaltsplanentwurf 2007 neu ge-

schaffenen 1.799 Stellen, beträgt der Stellensaldo 2007 zu 2006 minus 

1.433. 

 

 

 
1) Das Stellensoll umfasst die Stellen der Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeiter der Landesbetriebe, Sonder-

vermögen, Globalhaushalte und Fachbereiche Medizin. 
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Von den Zu- und Abgängen im HHPE 2007 (teils Verlag erungen) entfallen auf +/-

Innenministerium
Allgemeine Bewilligungen + 55
Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes NRW + 287

Justizministerium
Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften -  263
Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit -  24
Justizvollzugseinrichtungen -  84

Ministerium für Schule und Weiterbildung
Schulen gemeinsam + 517
Öffentliche Grundschulen -  344
Öffentliche Hauptschulen -  846
Öffentliche Realschulen -  149
Öffentliche Gymnasien + 1.363
Öffentliche Weiterbildungskollegs + 80
Öffentliche Gesamtschulen + 125
Öffentliche Förderschulen und Schulen für Kranke -  35
Öffentliche Berufskollegs + 203

Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung  und Technologie
Kulturwissenschaftliches Institut -  16
Universitäten, Gesamthochschulen, Hochschulen, Fachhochschulen -  254

Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen -  16

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtsch aft und
Verbraucherschutz
Landesumweltamt, Staatliche Umweltämter -  19
Ämter für Agrarordnung -  11

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Staatliche Ämter für Arbeitsschutz -  42
Versorgungsämter des Landes NRW -  63

Finanzministerium
Oberfinanzdirektionen und Finanzämter -  11
Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf -  15
Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB NRW) -  40

Ministerium für Bauen und Verkehr
Straßen- und Brückenbau -  94

Saldo übrige Verwaltungszweige -  137
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 In der Übersicht über die Zahl der Stellen für Landesbedienstete sind auch 

die aus Titelgruppen bezahlten Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeiter - mit 

Ausnahme der Kräfte im Hochschulbereich, die ihre Vergütung aus Mitteln 

der Titelgruppen 98 und 99 erhalten - erfasst worden. Bei den Mitteln der 

Titelgruppen 98 und 99 handelt es sich um Ausgaben aus Zuschüssen der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sonderforschungsbereiche und um 

Ausgaben aus Beiträgen Dritter. Die hier veranschlagten Ausgaben richten 

sich nach den aufkommenden Einnahmen. Die Zahl der aus diesen Mitteln 

bezahlten Kräfte ist naturgemäß sehr starken Schwankungen unterworfen, 

so dass von einer Erfassung dieser Kräfte Abstand genommen wurde. 

 

 Bei den beamteten Hilfskräften sind zur Vermeidung von Doppelzählungen 

die Stellen für Beamtinnen/Beamte außer Betracht gelassen worden, die 

innerhalb der Landesverwaltung von anderen Behörden und Einrichtungen 

abgeordnet sind und bei der abgebenden Verwaltung eine Planstelle inne-

haben. 

 

(2) Stellen für Beamtinnen/Beamte im Vorbereitungsd ienst (Anwärte-

rinnen/Anwärter)  

 

 Die Zahl der Stellen für Beamtinnen/Beamte im Vorbereitungsdienst hat sich 

mit dem Haushaltsplanentwurf 2007 wie folgt entwickelt: 

 

 

Jahr Stellen Veränderung 
geg. Vorjahr 

2005 28.032 x 
2006 21.347 - 6.685 
2007 22.744 + 1.397 

 

 

2. Das nordrhein-westfälische Steueraufkommen und s eine Verteilung  

 

 Die Bundesregierung ist im Laufe des Jahres 2001 dazu übergegangen, 

Zuständigkeiten der Bundeskassen zu ändern bzw. länderübergreifend zu 

bündeln. 
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 Die von der Bundesverwaltung erhobenen Steuern, neben den reinen Bun-

dessteuern und Zöllen auch die Einfuhrumsatzsteuer als Gemeinschaft-

steuer, werden infolgedessen in der amtlichen Statistik nicht mehr nach dem 

regionalen Aufkommen in den einzelnen Ländern, sondern nur noch in einer 

Summe bundesweit nachgewiesen. 

 

 Die in früheren Finanzberichten an dieser Stelle enthaltenen Ausführungen 

und Tabellen zum Steueraufkommen in NRW und dessen Verteilung auf die 

Gebietskörperschaften mussten deshalb seit dem Finanzbericht 2004/2005 

entfallen. 

 

 Daten zu den Steuereinnahmen des Landes NRW (nach der Steuerver-

teilung, aufgeschlüsselt nach Steuerarten) können seit Beginn des Jahres 

2003 im Internet der Landesverwaltung unter www.fm.nrw.de  abgerufen 

werden. 

 

 

3. Steuerschätzung für Haushalt und Finanzplanung  

 

3.1 Ziele und Aufgaben der Steuerschätzung  

 

 Die Steuereinnahmen sind die wichtigste Einnahmequelle des Landeshaus-

halts. Mit den im Haushaltsplanentwurf 2007 erwarteten Einnahmen von 

37,4 Mrd. EUR können knapp 76 v. H. der Gesamtausgaben des Landes fi-

nanziert werden. 

 

 Der von Art. 81 der LV NRW geforderte Ausgleich von Ausgaben und Ein-

nahmen im Haushaltsplan ist umso leichter zu erfüllen, je genauer die zu-

künftige Einnahme- und Ausgabenentwicklung vorhergesagt wird. Unter-

mauert wird diese Forderung nach größtmöglicher Genauigkeit der Prog-

nosen durch den in § 11 der LHO verankerten Grundsatz der "Kassenwirk-

samkeit", der zum Inhalt hat, dass nur solche Einnahmen und Ausgaben in 

den Haushaltsplan eingestellt werden dürfen, die im Haushaltsjahr effektiv 

zu erwarten bzw. zu leisten sind, also kassenwirksam werden. 

 

 Da die Steuereinnahmen den weitaus überwiegenden Anteil der Gesamt-

einnahmen des Landes und damit die Basis für den finanzpolitischen 

Rahmen der nächsten Jahre darstellen, werden an die Verlässlichkeit der 

Steuerschätzung hohe Erwartungen gestellt. Dabei ist jedoch zu berücksich-
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tigen, dass die Vorausschau bei den Steuereinnahmen noch schwieriger als 

bei den Ausgaben ist. Die Steuereinnahmeentwicklung ist in hohem Maße 

von exogenen Faktoren abhängig, deren Ermittlung bereits mit erheblichen 

Unsicherheiten verbunden ist und die der Fiskus nicht unmittelbar beein-

flussen kann. 

 

 Zu diesen Faktoren gehören insbesondere: Die wirtschaftliche Entwicklung, 

die Verbrauchs- und Zahlungsgewohnheiten der Steuerzahler und nicht zu-

letzt die Reaktionen der Steuerpflichtigen auf Steuerrechtsänderungen. 

Letztlich befinden die Steuerzahler zu einem guten Teil selber darüber, in-

wieweit steuerpflichtige Tatbestände entstehen und zu kassenmäßigen 

Steuereinnahmen führen. Voraussetzung für die Schätzung der Steuerein-

nahmen sind deshalb konkrete Annahmen über die Entwicklung dieser 

exogenen Faktoren. Annahmen über die Veränderung der unterschiedlichen 

Einflussgrößen der Steuereinnahmeentwicklung fließen in die jeweiligen 

Schätzmethoden ein. 

 

 Gerade die Einnahmeeinbrüche der Jahre 2001 bis 2003 haben zudem ge-

zeigt, dass die gehäuften Steuerrechtsänderungen der vergangenen Jahre 

und die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft zu Strukturbrüchen in der 

Steueraufkommensentwicklung führen, die mit den vorhandenen Infor-

mationsquellen nicht hinreichend erfasst werden können. Die mit der Steuer-

reform 2000 verbundenen Neuregelungen, insbesondere die System-

änderungen im Bereich der Körperschaftsteuer, erhöhten die Risiken der 

Steuerschätzung. Die direkten finanziellen Wirkungen der Rechtsände-

rungen werden dabei von indirekten, durch Verhaltensänderungen der 

Steuerpflichtigen verursachten Effekten überlagert. 

 

3.2 Methoden der Steuerschätzung  

 

3.2.1 Direkte und indirekte Schätzung  

 

 Für die Aufstellung der Haushalte der Gebietskörperschaften ist eine geson-

derte Schätzung des Aufkommens jeder einzelnen Steuerart erforderlich. 

Dies kann mittels direkter oder indirekter Schätzverfahren geschehen. 

 

 Direkte Schätzverfahren stützen sich ausschließlich auf Vergangenheits-

werte der zu schätzenden Steuereinnahmen. Aus der Zeitreihe der bisheri-

gen Einnahmen wird ein Trend berechnet und in die Zukunft extrapoliert. 
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Änderungen der erwähnten exogenen Faktoren, also des Verhaltens der 

Steuerpflichtigen, der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch des Steuer-

rechts selbst, können bei diesen Methoden nicht berücksichtigt werden. Sie 

eignen sich daher hauptsächlich für kurzfristige Schätzungen. 

 

 Eine dynamische Betrachtung ist nur mit Hilfe von indirekten Schätz-

methoden möglich. Sie simulieren auf der Ebene der Gesamtwirtschaft die 

Veranlagung von Durchschnittssteuerpflichtigen. Ausgehend von einer zu-

nächst selbst zu schätzenden Steuerbemessungsgrundlage oder einer ge-

eigneten Hilfsgröße ermitteln sie über den Steuertarif die Steuerschuld. In 

einem zweiten Schritt wird das durch Veranlagungs- und Zahlungsmodali-

täten entstehende kassenmäßige Aufkommen abgeleitet. 

 

 Die indirekten Verfahren sind wesentlich komplexer als die direkten 

Methoden. Sie erfordern eine breitere Datenbasis. Insbesondere sind Kennt-

nisse über die Steuerbemessungsgrundlage notwendig. Sollen Feinheiten 

und Besonderheiten des Steuerrechts berücksichtigt werden, muss die Be-

messungsgrundlage disaggregiert dargestellt werden. 

 

 Bereits bei der Datenbeschaffung treten erhebliche Schwierigkeiten auf: Die 

von der amtlichen Steuerstatistik bereitgestellten Daten sind bei ihrem Er-

scheinen bereits veraltet. Die Veranlagungsdaten aus dem Festsetzungs-

verfahren werden alle drei Jahre für statistische Zwecke aufbereitet. Zurzeit 

muss z. B. immer noch mit der Einkommensteuerstatistik 2001 gearbeitet 

werden. 

 

 Für die in die Zukunft gerichtete Steuerschätzung bedarf es weiter eines 

einigermaßen gesicherten Anschlusses der Bemessungsgrundlage an die 

Gegenwart. Bei allen einkommensabhängigen Steuerarten, also z. B. der 

Lohnsteuer, der veranlagten Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer, 

aber auch der Umsatzsteuer, greift man hier auf Teilaggregate der Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnung zurück. So wird die Bruttolohn- und 

-gehaltssumme als Hilfsindikator für die steuerpflichtigen Arbeitseinkommen 

zur Prognose des Lohnsteueraufkommens verwendet. 

 

 Ausgangspunkt jeder Steuerschätzung ist somit die Analyse und Prognose 

der wirtschaftlichen Entwicklung. Auf der Grundlage von Konjunkturprog-

nosen und Wachstumsprojektionen werden Basisdaten der Volkswirtschaft-

lichen Gesamtrechnung ermittelt. Die wichtigste Größe ist das Bruttoinlands-
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produkt, definiert als der Marktwert aller Güter, die in einer Volkswirtschaft 

innerhalb einer bestimmten Periode konsumiert oder investiert werden, zzgl. 

des Saldos aus Exporten und Importen. Von der Entstehungsseite des 

Bruttoinlandsproduktes her müssen die Bruttolöhne und -gehälter und die 

Unternehmens- und Vermögenseinkommen prognostiziert werden. 

 

 Die indirekten Schätzverfahren werden insbesondere bei den großen Ge-

meinschaftsteuern wie Lohn-, Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer 

angewendet. Die Schätzergebnisse unterstellen damit immer eine Entwick-

lung, die dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt entspricht. 

 

3.2.2 Aufkommenselastizitäten  

 

 Überschlägige Berechnungen im Rahmen der Steuerschätzung werden 

häufig mit Hilfe von Aufkommenselastizitäten durchgeführt. Elastizitätsko-

effizienten messen, wie sich das Aufkommen einer Steuer, einer Gruppe von 

Steuern oder des gesamten Steuersystems im Verhältnis zum Wachstum 

des Bruttoinlandsproduktes (BIP) verändert. Aufkommenselastizitäten ver-

gleichen die relativen Wachstumsraten des Steueraufkommens mit denen 

des Inlandsproduktes (in jeweiligen Preisen). Eine Elastizität von 1,2 bedeu-

tet z. B., dass das Steueraufkommen 1,2-mal so stark wie das BIP wächst. 

 

 Die einzelnen Steuerarten zeigen beachtliche Unterschiede in ihren Elasti-

zitäten. Elastizitätskoeffizienten mit einem Wert, der größer als eins ist, sind 

meist bei den einkommensabhängigen Steuern, insbesondere der 

Lohnsteuer, zu beobachten. Hauptursache hierfür ist der progressive Ein-

kommensteuertarif. Während sich die Umsatzsteuer aufgrund des proportio-

nalen Steuersatzes und der wertgebundenen Bemessungsgrundlage in etwa 

gleichgerichtet mit dem BIP entwickelt, bleibt das Wachstum des Auf-

kommens der direkten Verbrauchsteuern oft infolge der Konsumgewohn-

heiten der Verbraucher (Sättigungseffekte) hinter dem des Inlandprodukts 

zurück. 

 

 Aufgrund dieser steuerartspezifischen Unterschiede wird die Aufkommens-

elastizität des gesamten Steuersystems maßgeblich vom Gewicht der ein-

zelnen Steuerarten und von Verschiebungen innerhalb der Steuerstruktur 

bestimmt. 
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 Sowohl die Elastizität des gesamten Steueraufkommens als auch einzelner 

Steuerarten schwanken im Zeitablauf sehr. Gründe hierfür liegen u. a. in 

Veränderungen des Steuerrechts, der Einkommenspyramide, des Verhal-

tens der Steuerzahler oder im Veranlagungs- und Erhebungsrhythmus der 

Steuerverwaltung. 

 
 In der nachstehenden Übersicht 1  sind die Aufkommenselastizitäten des 

deutschen Steuersystems insgesamt und einiger Steuerarten in der 

längerfristigen Entwicklung zusammengestellt. Im Durchschnitt der Jahre 

1970 - 19901 lag die Aufkommenselastizität für das gesamte Steuersystem 

fast genau bei 1. Dies bedeutet, dass die Zuwachsrate des Steuerauf-

kommens im langen Durchschnitt in etwa der Zuwachsrate des nominalen 

BIP entsprach. 

 

 Wie erwartet, lag die Aufkommenselastizität bei der Lohnsteuer deutlich über 

1 (1,27), bei einer Verbrauchsteuer (Mineralölsteuer) unter 1 (0,85) und bei 

den Steuern vom Umsatz bei ungefähr 1 (1,05). 

 

 In den einzelnen Jahren hatten insbesondere Steuerrechtsänderungen 

starke Ausschläge der Elastizitätsbeziehung zur Folge. In den 80er Jahren 

sind einerseits die Steuersenkungen durch die Steuerreformstufen 1986, 

1988 und 1990 deutlich zu erkennen. Diese Änderungen lassen sich ins-

besondere an dem Elastizitätskoeffizienten der Lohnsteuer ablesen. An-

dererseits spiegelt das starke Ansteigen der Gesamtaufkommenselastizität 

in 1989 (1,52) die Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Verbrauch-

steuern sowie die zeitweilige Erhebung der Quellensteuer wider. Die Er-

höhung der Mineralölsteuer im Jahr 1989 ist deutlich an deren hohen Elasti-

zitätskoeffizienten (3,45) abzulesen. 

 

 Die Zahlen ab 1991 betreffen das gesamte Bundesgebiet, also einschließlich 

der neuen Länder. Durch die hohen Transferleistungen von West nach Ost 

stiegen in den neuen Ländern die gesamtwirtschaftlichen Nachfrage-

aggregate wesentlich mehr als die vom BIP abgebildete gesamtwirtschaft-

liche Produktion. Dies bewirkte insbesondere bei den an Nachfragegrößen 

anknüpfenden Steuerarten einen erheblichen Elastizitätssprung. 

                     
1 Die Jahre ab 1991 wurden aus den Durchschnittsberechnungen ausgeklammert, da eine Vergleichbarkeit nicht mehr ge-

geben ist. Die Bundessteuern werden nur noch für das gesamte Erhebungsgebiet, d. h. alte und neue Bundesländer 
zusammen, ausgewiesen. 
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 Auch die Aufkommenselastizitäten der einkommensabhängigen Steuern 

lagen in den neuen Ländern zunächst weit über dem Westniveau. Ursache 

dafür war u. a. die Angleichung des Lohnniveaus und das damit verbundene 

Hineinwachsen von immer mehr Einkommensbeziehern in die Steuerpflicht 

sowie in höhere Grenzsteuersätze. 

 

 Die hohen Ausschläge in den Elastizitäten spiegeln darüber hinaus die Viel-

zahl der seit Beginn der 90er Jahre in Kraft getretenen Steuerrechtsände-

rungen wider. Zu nennen sind z. B. die Erhöhung des Grundfreibetrages zur 

Freistellung des Existenzminimums und die Verrechnung des Kindergeldes 

mit dem Lohnsteueraufkommen bei gleichzeitiger Erhöhung des Kinder-

geldes durch das Jahressteuergesetz 1996 oder die Tarifsenkungen durch 

das Gesetz zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unter-

nehmensbesteuerung (2001). 

 

 Anhebungen des Umsatzsteuernormalsatzes ließen die Elastizität der 

Steuern vom Umsatz in den Jahren 1993 und 1998/99 in die Höhe schießen. 

Bei der Mineralölsteuer sind erhöhungsbedingte Ausschläge in den Jahren 

1992, 1994 und 1999 bis 2003 sichtbar. 

 

3.3 Arbeitskreis "Steuerschätzungen" und dessen "Lä nderausschuss"  

 

 Eine wichtige Informationsquelle und Basis für die Steuerschätzung des Lan-

des sind die Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen", der sich im 

Jahr 1955 konstituiert hat. Er ist ein politisch unabhängiger Kreis von Sach-

verständigen, der in der Regel zweimal jährlich tagt und für jede in der Bun-

desrepublik erhobene Steuerart (mit Ausnahme der Kirchensteuer) eine 

Schätzung vornimmt. Im Mai erfolgt eine mittelfristige Schätzung für den 

Zeitraum der anstehenden Mittelfristigen Finanzplanung. Im Herbst - vor der 

abschließenden Lesung des Bundeshaushalts - werden die Steuereinnah-

men für das jeweils laufende und für das kommende Haushaltsjahr noch 

einmal überprüft. 

 

 Dem Arbeitskreis gehören der Vertreter des Bundesministers der Finanzen 

(Vorsitzender), Vertreter des Bundesministers für Wirtschaft und Techno-

logie, Vertreter der Finanzminister/-innen bzw. -senatoren der Länder, der 

Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände, des Statistischen Bun-

desamtes, der Deutschen Bundesbank, des Sachverständigenrates zur Be-
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gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der führenden Wirt-

schaftsforschungsinstitute an. 

 

 Wichtigstes Ziel bei der Gründung des Arbeitskreises im Jahr 1955 war, die 

Vorausschätzung der Steuereinnahmen auf möglichst einheitliche An-

nahmen und Methoden zu stützen und die Schätzung der zu erwartenden 

Steuereinnahmen aus der politischen Diskussion zu nehmen. 

 

 Gemeinsame Basis für alle im Arbeitskreis vorgelegten Schätzvorschläge 

sind die vom Arbeitskreis "Gesamtwirtschaftliche Vorausschätzung" beim 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie erarbeiteten Grund-

annahmen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Bundesgebiet. Diese 

Vorgaben der Bundesregierung fließen in alle im Arbeitskreis vorgelegten 

Schätzvorschläge ein und haben damit erheblichen Einfluss auf das Ergeb-

nis der Schätzung. Dabei stehen die kurzfristigen Konjunkturprognosen der 

Bundesregierung im direkten Vergleich zu den Frühjahrs- bzw. Herbst-

gutachten der großen Wirtschaftsforschungsinstitute, die ja ebenfalls Ver-

treter in den Arbeitskreis entsenden. 

 

 Mittelfristige Wirtschaftsprojektionen werden von keinem Wirtschafts-

forschungsinstitut abgegeben, da die Datenbasis für derartige Ausblicke zu 

unvollständig ist. Besondere Probleme entstehen bei der zeitlichen Vorher-

sage von konjunkturellen Umbrüchen. Mittelfristig können deshalb lediglich 

modellhafte Szenarien abgeleitet werden. Bei den mittelfristigen Vorgaben 

der Bundesregierung handelt es sich daher um Projektionen. Sie zeichnen 

die angestrebte, für wünschenswert und erreichbar gehaltene Entwicklung 

auf. Die Bestrebungen der Finanzpolitiker nach möglichst realitätsnahen 

Steuerschätzungen konkurrieren somit mit der von den Wirtschaftspolitikern 

gewünschten Signalwirkung der Projektion. 

 

 Gerade bei der mittelfristigen Steuerschätzung können sich hohe Fehler-

quoten ergeben. Im beginnenden wirtschaftlichen Abschwung besteht die 

Tendenz, die Steuereingänge zu überschätzen. Umgekehrt, in Jahren mit 

aufwärts gerichtetem Wirtschaftswachstum, unterschätzen die Modelle zu-

meist die tatsächliche Entwicklung. 

 

 Auch die in die Schätzung eingehenden Wirkungen der jeweils aktuellen 

Steuerrechtsänderungen legt die Bundesregierung vor. Solange die Wir-

kungen der Rechtsänderungen noch nicht in der statistischen Datenbasis für 
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die Steuerschätzung eingegangen sind, werden i. d. R. die Schätzungen der 

entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen des Bundesfinanzministe-

riums übernommen. Ausnahmen gab es bisher nur in den Fällen, in denen 

aus der Entwicklung der Steuereinnahmen Fehlschätzungen offen zu Tage 

traten. Dies geschieht äußerst selten, da Fehler bei der Kalkulation der Wir-

kungen von Steuerrechtsänderungen im Allgemeinen in der Gesamtheit der 

Steuereingänge untergehen. 

 

 Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" liefert Prognosen für jede Steuerart. 

Soweit es die Datenbasis erlaubt, legt er getrennte Schätzungen für das alte 

und das neue Bundesgebiet vor. Außerdem ordnet der Arbeitskreis seine 

Steuereinnahmeerwartungen den drei Ebenen der Gebietskörperschaften 

(Bund, Länder, Gemeinden) zu. Der Bund übernimmt die Ergebnisse des 

Arbeitskreises, ergänzt um Korrekturposten für von der Bundesregierung ge-

plante, aber noch nicht parlamentarisch verabschiedete Steuerrechtsände-

rungen, in seinen jeweiligen Haushaltsplan bzw. die Mittelfristige Finanz-

planung. 

 

 Zur Ermittlung der zukünftigen Steuereinnahmen eines Landes muss die 

Summe der Steuereinnahmen der Länder regionalisiert, d. h. auf die ein-

zelnen Länder aufgeteilt werden. Ein erster Schritt zu dieser Aufteilung ist die 

sog. Schematische Regionalisierung durch den Länderausschuss "Regiona-

lisierung". Alle vom Grundsatz her nach dem örtlichen Aufkommen verteilten 

Steuereinnahmen werden anhand der Ist-Eingänge des letzten aktuell ver-

fügbaren 12-Monats-Zeitraums auf die Länder verteilt. 

 

 Diese Ergebnisse sind die Basis für eine schematische Verteilung des Um-

satzsteueranteils der Länder, die Vorabkalkulation der Zahlungsströme im 

Länderfinanzausgleich sowie eines Teils der Bundesergänzungszuwei-

sungen. 

 

3.4 Schätzung der Steuereinnahmen auf Landesebene  

 

 Die Schematische Regionalisierung wird einheitlich von allen Ländern als 

eine interne Arbeitsunterlage angesehen. Sie ist eine Basis für die Ableitung 

der jeweiligen Haushaltsansätze. Sicher ist, dass kein Land die Ergebnisse 

der Schematischen Regionalisierung ungeprüft übernehmen kann. Im Rah-

men der Finanzautonomie der Länder ist es selbstverständlich, dass eigene 
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Überlegungen über die zukünftigen Entwicklungen in die Steuerschätzung 

einfließen. 

 

 Notwendigkeiten zu Korrekturen ergeben sich zum einen aus dem System 

der Schematischen Regionalisierung selbst und zum anderen aus den der 

Steuerschätzung zugrunde liegenden Verfahren. 

 

 Zunächst ist zu beachten, dass die Schematische Regionalisierung die 

einem Land für ein Haushaltsjahr zustehenden Umsatzsteuereinnahmen be-

rechnet. Aufgrund der nachträglichen Abrechnung der Umsatzsteuervertei-

lung zwischen den Ländern unterscheiden sich diese Beträge teilweise deut-

lich von den im entsprechenden Haushaltsjahr kassenmäßig zu buchenden 

Zahlungsströmen. 

 

 Der sog. vorläufige Vollzug der Umsatzsteuer richtet sich nach der 1. Durch-

führungsverordnung zu § 13 Finanzausgleichsgesetz. Sie legt den v. H.-Satz 

fest, den die Zahlerländer täglich aus ihren Umsatzsteueraufkommen für 

Zwecke des Umsatzsteuerausgleichs (und den Länderfinanzausgleich) an 

den Bund als Clearingstelle abführen müssen. Der Abführungssatz richtet 

sich nach den Ist-Ergebnissen der letzten vier abgerechneten Quartale. Den 

Werten für 2007 liegen damit die Steuereingänge im vierten Quartal 2005 

und den ersten drei Quartalen 2006 zugrunde. 

 

 Vierteljährlich, jeweils im März, Juni, September und Dezember, wird nach 

den dann vorliegenden Quartalszahlen abgerechnet. D. h., die Umsatz-

steuereinnahmen eines Jahres setzen sich aus dem Abrechnungsbetrag des 

Vorjahres, den Einnahmen der ersten drei abgerechneten Quartale sowie den 

Einnahmen nach dem vorläufigen Vollzug für das letzte Quartal zusammen. 

 

 Gerade durch die niedrige Steuerkraft der neuen Länder ist das Transfer-

volumen der Umsatzsteuerverteilung erheblich angestiegen. Die Abweichun-

gen zwischen den kassenmäßigen Einnahmen und den dem Land für das 

entsprechende Haushaltsjahr zustehenden Einnahmen können deshalb 

durchaus im dreistelligen Millionenbereich liegen. 

 

 Auch durch die Zerlegungs- bzw. Clearingverfahren, mit denen eine nicht 

sachgerechte, d. h. dem Sinn des Prinzips des örtlichen Aufkommens wider-

sprechende Verteilung von Lohnsteuer, Körperschaftsteuer, Zinsabschlag 

und Feuerschutzsteuer korrigiert wird, können bei einzelnen Ländern erheb-
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liche Einnahmeschwankungen auftreten. Durch den nachgelagerten Ein-

nahmeausgleich zwischen den Ländern ist es in den vergangenen Jahren 

vermehrt zu teils erheblichen Verwerfungen bei den kassenmäßigen Zu-

flüssen gekommen. Verstärkt wurde dieser Effekt durch den zunehmenden 

Einfluss von Großunternehmen auf das Steueraufkommen. 

 

 Weitere Gründe, die Ergebnisse der Schematischen Regionalisierung für 

Zwecke der eigenen Steuerschätzung zu überarbeiten, sind: 

 

• Die Steuerschätzung wird i. d. R. nach geltendem Rechtsstand durchge-

führt. Anstehende, aber noch nicht endgültig beschlossene Steuerrechts-

änderungen können folglich auch von der Schematischen Regionalisie-

rung nicht berücksichtigt werden. 

 

• Zeitlich befristete Sonderentwicklungen in einzelnen Ländern können zu 

erheblichen strukturellen Verzerrungen im Einnahmegefüge aller Länder 

führen. Da jedoch erhebliche Schwierigkeiten bestehen, Sondereffekte 

einheitlich zu definieren, insbesondere für alle Länder verbindliche 

Größenvorgaben festzulegen, werden die Regionalisierungsgrundlagen 

i. d. R. nicht um derartige Effekte bereinigt. 

 

• Wie erläutert, basieren die Schätzverfahren des Arbeitskreises auf ge-

samtwirtschaftlichen Modellen (Isolierte Prognosen der wirtschaftlichen 

Entwicklung der einzelnen Länder werden nicht erstellt.). Auch eine realis-

tische Prognose der bundesweiten wirtschaftlichen Entwicklung muss 

nicht für jedes einzelne Land in gleichem Maße zutreffen. Hier müssen 

unterschiedliche wirtschaftliche Tendenzen berücksichtigt werden. Auch 

Sonderentwicklungen einzelner Länder können von den auf einer histo-

rischen Datenbasis aufbauenden Modellen keinen Niederschlag finden. 
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3.5 Zuverlässigkeit der Schätzergebnisse in Nordrhein-W estfalen  

 

 Eine Gegenüberstellung der im Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen 

ausgewiesenen Schätzergebnisse und der tatsächlichen Ist-Einnahmen der 

Jahre 1961 bis 2005 (Übersicht 2 ) zeigt, dass es neben Überschätzungen 

auch weit hinter der Ist-Entwicklung zurückgebliebene Veranschlagungen 

gegeben hat. Die Fehlerquote reicht von + 10,1 v. H. (1969) bis - 8,1 v. H. 

(2001). 

 

 Ein Vergleich der Fehlerquoten der Steuerschätzung mit der Konjunktur-

entwicklung macht deutlich, dass nicht nur die tatsächliche Steuereinnahme-

entwicklung, sondern auch ihre Schätzung vom Konjunkturverlauf geprägt 

wird. Dies gilt besonders für die 60er und 70er Jahre, in denen die Konjunk-

turzyklen klar abgrenzbar waren, aber auch für das Ende der 80er Jahre und 

den Anfang der 90er Jahre. Im beginnenden wirtschaftlichen Abschwung 

wurden die Steuereingänge häufig überschätzt, während die Einnahmen in 

Jahren mit aufwärts gerichteter Wirtschaftsentwicklung oft zu niedrig ver-

anschlagt wurden. 

 

 Dieser dem Verfahren der offiziellen Steuerschätzung immanente Fehler ist 

ein wichtiger Grund für die relativ hohe Überschreitung der Haushaltsansätze 

durch die Ist-Einnahmen in den Jahren 1989 - 1992, in denen die tatsäch-

liche wirtschaftliche Entwicklung positiver ausfiel als die in die Schätzung 

eingegangenen Erwartungen. 
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Übersicht 2  

 
Vergleich der im Landeshaushaltsplan ausgewiesenen Schätzergebnisse

(Haushaltsansätze) mit der tatsächlichen Steuereinn ahmeentwicklung
der Jahre 1961 bis 2005

1 2 3 4 5 6 7

1961 3.775,7 x 4.074,3 x + 298,5 + 7,9
1962 4.810,1 + 27,4 4.539,7 + 11,4 - 270,5 - 5,6
1963 4.855,2 + 0,9 4.530,9 - 0,2 - 324,3 - 6,7
1964 4.837,2 - 0,4 4.912,6 + 8,4 + 75,4 + 1,6
1965 5.154,7 + 6,6 5.149,2 + 4,8 - 5,5 - 0,1
1966 5.704,4 + 10,7 5.379,0 + 4,5 - 325,4 - 5,7
1967 5.859,6 + 2,7 5.547,9 + 3,1 - 311,6 - 5,3
1968 5.668,8 - 3,3 5.974,0 + 7,7 + 305,2 + 5,4
1969 6.349,4 + 12,0 6.989,2 + 17,0 + 639,8 + 10,1

1961/1969 47.015,2 + 6,7 47.096,9   + 7,0 + 81,7  + 0,2

1970 7.482,8 + 17,9 7.485,5 + 7,1 + 2,8 + 0,0
1971 8.254,8 + 10,3 8.343,8 + 11,5 + 89,0 + 1,1
1972 9.476,8 + 14,8 9.772,5 + 17,1 + 295,7 + 3,1
1973 10.875,2 + 14,8 11.163,0 + 14,2 + 287,9 + 2,6
1974 12.772,1 + 17,4 12.291,6 + 10,1 - 480,5 - 3,8
1975 11.759,7 - 7,9 11.941,0 - 2,9 + 181,3 + 1,5
1976 12.782,3 + 8,7 13.394,5 + 12,2 + 612,2 + 4,8
1977 14.674,1 + 14,8 14.972,4 + 11,8 + 298,3 + 2,0
1978 15.788,7 + 7,6 15.961,7 + 6,6 + 173,0 + 1,1
1979 16.596,5 + 5,1 17.268,9 + 8,2 + 672,4 + 4,1

1970/1979 120.462,9   + 10,1 122.595,0   + 9,5 + 2.132,0    + 1,8

1980 18.202,0 + 9,7 18.102,8 + 4,8 - 99,2 - 0,5
1981 18.554,8 + 1,9 17.935,9 - 0,9 - 618,9 - 3,3
1982 18.906,6 + 1,9 18.466,7 + 3,0 - 439,8 - 2,3
1983 19.086,5 + 1,0 19.263,2 + 4,3 + 176,7 + 0,9
1984 20.142,5 + 5,5 20.081,8 + 4,2 - 60,7 - 0,3
1985 21.218,6 + 5,3 20.970,5 + 4,4 - 248,1 - 1,2
1986 22.113,4 + 4,2 22.271,5 + 6,2 + 158,1 + 0,7
1987 23.499,0 + 6,3 23.136,5 + 3,9 - 362,5 - 1,5
1988 23.723,9 + 1,0 24.190,1 + 4,6 + 466,2 + 2,0
1989 25.053,3 + 5,6 26.831,9 + 10,9 + 1.778,6 + 7,1

1980/1989 210.500,6   + 4,2 211.251,0   + 4,5 + 750,5    + 0,4

1990 26.331,5 + 5,1 27.108,5 + 1,0 + 777,0 + 3,0
1991 27.866,4 + 5,8 28.703,0 + 5,9 + 836,6 + 3,0
1992 30.677,5 + 10,1 31.319,0 + 9,1 + 641,5 + 2,1
1993 32.037,5 + 4,4 32.005,4 + 2,2 - 32,1 - 0,1
1994 32.671,6 + 2,0 32.280,8 + 0,9 - 390,7 - 1,2
1995 33.888,4 + 3,7 33.914,7 + 5,1 + 26,3 + 0,1
1996 34.933,7 + 3,1 33.931,1 + 0,0 - 1.002,6 - 2,9
1997 34.545,4 - 1,1 33.373,4 - 1,6 - 1.172,0 - 3,4
1998 34.842,0 + 0,9 35.075,4 + 5,1 + 233,4 + 0,7
1999 36.425,5 + 4,5 36.830,5 + 5,0 + 405,0 + 1,1

1990/1999 324.219,5 + 3,8 324.541,8 + 3,2 + 322,3 + 0,1

2000 37.707,8 + 3,5 37.796,9 + 2,6 + 89,1 + 0,2
2001 36.609,0 - 2,9 33.639,1 - 11,0 - 2.969,9 - 8,1
2002 36.783,0 + 0,5 35.923,8 + 6,8 - 859,2 - 2,3
2003 34.695,0 - 5,7 33.398,5 - 7,0 - 1.296,5 - 3,7
2004 33.900,0 - 2,3 33.912,0 + 1,5 + 12,0 + 0,0
2005 34.340,0 + 1,3 34.700,7 + 2,3 + 360,7 + 1,1

1961/2005 916.233,0   + 5,1 914.855,6   + 5,0 - 1.377,4 - 0,2

1993 bis 1995: Bruttoveranschlagung der Beiträge de s Landes zum Fonds "Deutsche Einheit"

Jahr
Haushaltssoll  Haushaltsist

 - Mio EUR -
Veränd. z. Vorj.

- v. H. -
 - Mio EUR -

Veränd. z. Vorj.
- v. H. -

Differenz zum Soll

 - Mio EUR - - v. H. -
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 Seit Anfang der 90er Jahre erschwerten außerdem häufige Änderungen des 

Steuerrechts, deren Folgewirkungen und steuertechnische Behandlung zu-

nehmend die Prognosen. Dies gilt besonders für Rechtsänderungen, die zu 

Verhaltensänderungen der Steuerpflichtigen führen. Ihre Auswirkungen auf 

die öffentlichen Einnahmen sind im Voraus kaum zuverlässig zu prognosti-

zieren, da die Reaktionen der Steuerzahler in der Regel nicht konkret zu er-

fassen sind. Steuerschätzungen müssen deshalb mit Verhaltenshypothesen 

arbeiten. 

 

 Der Vergleich zwischen den Ansätzen im Landeshaushalt und der tatsäch-

lichen Einnahmeentwicklung macht den Vorbehalt deutlich, unter dem 

Steuervorausschätzungen stehen, und zeigt, mit welchen Einschränkungen 

sie der haushaltsrechtlich gestellten Forderung nach Genauigkeit nach-

kommen. 

 

 Die Schwierigkeiten der Steuerschätzung nehmen mit zeitlichem Abstand zur 

Schätzperiode zu. Für den mittelfristigen Zeitraum muss die Prognose des-

halb eher als eine Tendenzaussage angesehen werden, die lediglich unter 

ganz bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen gilt und deren ab-

solute Höhe sich z. B. schon dann ändert, wenn das Aufkommen im Basis-

jahr zu hoch oder zu niedrig prognostiziert wurde. 

 

 

4. Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemein den 

 

4.1 Koordinierung der Haushalte und Finanzplanungen der  Gebietskörper-

schaften im Finanzplanungsrat  

 
 Der Finanzplanungsrat hat nach dem Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) 

die Hauptaufgabe, Empfehlungen für eine Koordinierung der Finanzpla-
nungen des Bundes, der Länder und der Kommunen zu geben. Auf diese 
Weise sollen die Aufstellung und der Vollzug der Haushalte aller staatlichen 
Ebenen eine an gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen orientierte Ausrich-
tung erfahren. Die Koordinierungsfunktion des Finanzplanungsrates ist je-
doch durch die verfassungsrechtlich garantierte Selbstständigkeit der Haus-
haltswirtschaft von Bund und Ländern begrenzt. 

 

 Der Finanzplanungsrat tritt jährlich i. d. R. jeweils im Frühsommer und im 

Spätherbst zu Beratungen zusammen. Den Vorsitz des Gremiums führt der 

Bundesminister der Finanzen. Weitere Mitglieder sind der für den Bereich 
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Wirtschaft zuständige Bundesminister, die Finanzminister/-innen bzw. zu-

ständigen -senatoren aller 16 Länder sowie Vertreter der Gemeinden und 

Gemeindeverbände. An den Beratungen nimmt darüber hinaus ein Vertreter 

der Deutschen Bundesbank regelmäßig als Gast teil. 

 

 Eine besondere Aktualität hat die Koordinierungsfunktion im Zusammenhang 

mit den EU-rechtlichen Vorgaben zur Gewährleistung solider mitgliedstaat-

licher Finanzen erhalten. Durch die Mitte 2002 in Kraft getretene Neurege-

lung des § 51 a HGrG ist dem Finanzplanungsrat eine zentrale Rolle in dem 

innerstaatlichen Verfahren zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen 

der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion zugewiesen worden. So 

kann der Finanzplanungsrat z. B. Empfehlungen zu einer gemeinsam an-

erkannten Ausgabenlinie geben, etwa zur Konsolidierung der öffentlichen 

Haushalte durch Begrenzung des Ausgabenwachstums. Soweit die Haus-

haltsdisziplin von Bund und Ländern einschließlich ihrer Gemeinden und 

Gemeindeverbände nicht den EU-rechtlichen Vorgaben entspricht, kann er 

zudem konkrete Empfehlungen zu deren Wiederherstellung aussprechen, 

die dann die Richtschnur für die Haushalts- und Finanzplanungen der be-

troffenen Gebietskörperschaften bilden. Insoweit ist das im Europäischen 

Stabilitäts- und Wachstumspakt zwischen den Mitgliedstaaten vereinbarte 

Verfahren im Falle eines Auftretens übermäßiger Defizite auf den innerstaat-

lichen Kontext übertragen worden. 

 

 Die jüngste Sitzung des Finanzplanungsrates fand am 29. Juni 2006 statt. 

Erörtert wurden die gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmen-

bedingungen bei der Gestaltung der Haushaltspläne 2007 und der Mittel-

fristigen Finanzplanung bis 2010 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin 

im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion einschließ-

lich der dazu notwendigen gemeinsamen Konsolidierungsbemühungen aller 

staatlichen Ebenen. Darüber hinaus fand ein Meinungsaustausch über die 

zweite Stufe der Föderalismusreform statt. 

 

 Bund, Länder und Gemeinden haben sich in der vorgenannten Sitzung im 

Rahmen eines einvernehmlichen Beschlusses erneut zu ihrer gemeinsamen 

Verantwortung für die Einhaltung der Kriterien des Europäischen Stabilitäts- 

und Wachstumspaktes bekannt. Das gesamtstaatliche Defizit soll 2007 wie-

der deutlich unter die zulässige Marge i. H. v. 3 v. H. des Bruttoinlands-

produktes zurückgeführt werden. Nach dem im März 2005 reformierten 

Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt muss das gesamtstaatliche 
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Defizit ab dem Jahr 2008 zudem jeweils um weitere 0,5 Prozentpunkte jähr-

lich gesenkt werden. Vor diesem Hintergrund streben Bund, Länder und 

Gemeinden insbesondere an, ihr Ausgabenwachstum in den Jahren 2007 

bis 2010 auf jahresdurchschnittlich 1 v. H. zu begrenzen. 

 

 Der jüngste Beschluss des Finanzplanungsrates betont zudem, dass es zur 

langfristigen Stabilisierung der öffentlichen Haushalte, insbesondere auf der 

Einnahmeseite, neben umfassenden Konsolidierungsmaßnahmen auch 

einer Stärkung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums bedarf. Weitere Re-

formen in der Arbeitsmarktpolitik, in der Struktur und der Finanzierung der 

sozialen Sicherungssysteme und für eine international wettbewerbsfähige 

Unternehmensbesteuerung werden daher als unverzichtbar für eine nach-

haltige Stabilisierung der Finanzlage der öffentlichen Hand angesehen. 

 

 Darüber hinaus wird im Rahmen des aktuellen Beschlusses seitens der 

Finanzminister/-innen hervorgehoben, dass die beabsichtigte Reform der 

Finanzbeziehungen von Bund und Ländern einen wesentlichen Beitrag zur 

Konsolidierung der öffentlichen Finanzen liefern muss. Dabei werden - unter 

Wahrung der Finanzinteressen von Bund und Ländergesamtheit, aber auch 

der einzelnen Länder - insbesondere Regelungen zur Vermeidung von Haus-

haltsnotlagen und zur Weiterentwicklung des nationalen Stabilitätspaktes mit 

dem Ziel einer Stabilisierung der Staatsfinanzen für notwendig erachtet. 

 

4.2 Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und dem Lan d Nordrhein-

Westfalen  

 

4.2.1 Beteiligungsverhältnis an der Umsatzsteuer  

 

 Die Anteile von Bund, Ländern und Gemeinden am Umsatzsteuerauf-

kommen ergeben sich aus § 1 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz. Dem Bund 

stehen derzeit 5,63 v. H als Ausgleich für seinen zusätzlichen Zuschuss an 

die gesetzliche Rentenversicherung des bundesweiten Umsatzsteuerauf-

kommens zu. Ab 2007 erhält der Bund zunächst einen Vorabanteil zur Sen-

kung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Dieser beträgt in 2007 

3,89 v. H., in 2008 4,42 v. H. und ab 2009 4,45 v. H. des Umsatzsteuerauf-

kommens. Vom verbleibenden Aufkommen erhält der Bund dann den Anteil 

(2007 5,15 v. H. und ab 2008 5,05 v. H.) für den Zuschuss an die gesetzliche 

Rentenversicherung. Vom danach verbleibenden Aufkommen erhalten die 

Gemeinden seit 1998 einen Anteil von 2,2 v. H. Am restlichen Aufkommen 
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sind Bund und Länder derzeit mit 49,60 v. H. zu 50,40 v. H. beteiligt. Im Jahr 

2007 beträgt die Beteiligung 49,68 v. H. zu 50,32 v. H. und ab 2008 

49,7 v. H. zu 50,3 v. H. 

 Dabei ist im Umsatzsteueranteil der Länder ein Anteil von derzeit 

6,4 Prozentpunkten, im Jahr 2007 von 6,32 Prozentpunkten und ab dem 

Jahr 2008 von 6,3 Prozentpunkten enthalten, der zum Ausgleich ihrer be-

sonderen Belastungen infolge der Neuregelung des Familienleistungsaus-

gleichs bestimmt ist und einen besonderen Regelkreis neben den allgemei-

nen Verteilungsgrundsätzen darstellt. 

 

 Zudem erhält der Bund derzeit einen Festbetrag i. H. v. rd. 2,323 Mrd. EUR 

zu Lasten des Länderanteils an der Umsatzsteuer. Ab 2007 reduziert sich 

der Betrag auf 2,263 Mrd. EUR. 

 Der Bund trägt damit i. H. v. jährlich 1,323 Mrd. EUR seiner alleinigen Finan-

zierungsverpflichtung für den Schuldendienst am Fonds "Deutsche Einheit" 

Rechnung. I. H. v. 1 Mrd. EUR dient der Festbetrag zur Finanzierung von 

Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus ent-

stehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von 

Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige (Hartz IV). Ab 2007 wird 

der Festbetrag um 60 Mio EUR als Ausgleich für steuerrechtliche Ände-

rungen zu Gunsten der Länder gekürzt. 

 

 Seit 1998 werden die Gemeinden grundgesetzlich garantiert an der Umsatz-

steuer beteiligt. Durch diese Beteiligung erhalten die Gemeinden den finan-

ziellen Ausgleich ihrer Einnahmeverluste aus dem Wegfall der Gewerbe-

kapitalsteuer im Rahmen der damaligen Unternehmensteuerreform. 

 

 Die Entwicklung der jeweiligen Anteile von Bund, Ländern und Gemeinden 

(letztere ab 1998) am Umsatzsteueraufkommen seit 1970 zeigt die nachfol-

gende Übersicht: 
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Bund Länder Gemeinden 
Jahr 

- v. H. des Gesamtaufkommens - 

1970/1971 70 30  
1972/1973 65 35  
1974 63 37  
1975 68,25 31,75  
1976 - 1977 69 31  
1978 - 1982 67,5 32,5  
1983 66,5 33,5  
1984 - 1985 65,5 34,5  
1986 - 1992 65 35  
1993 - 1994 63 37  
1995 56 44  
1996 - 1997 50,5 49,5  
1998 51,2312404 46,6488396 2,11992 
1999 52,2383993 45,6854607 2,07614 
2000 - 2001 52,00766465 45,91619535 2,07614 
2002 - 2003 51,40775456 46,51610544 2,07614 
2004 49,47608609 48,44777391 2,07614 
2005 53,09495861 44,82890139 2,07614 
2006 53,08271209 44,84114791 2,07614 

 

 

4.2.2 Einnahmen des Landes aus Zuweisungen und Erstattung en des Bun-

des im Haushaltsplanentwurf 2007  

 

 In den Einnahmetiteln des Haushaltsplanentwurfs 2007 (Hauptgruppen 2 

und 3) sind rd. 3,7 Mrd. EUR aus Zuweisungen und Erstattungen des Bun-

des an das Land Nordrhein-Westfalen vorgesehen. Dieser Betrag schließt 

7,8 Mio EUR Einnahmen aus Schuldenaufnahmen beim Bund mit ein. Die 

wichtigsten Leistungen des Bundes einschließlich ihrer voraussichtlichen 

mittelfristigen Entwicklung sind in der nachstehenden Übersicht aufgelistet. 

Für 2007 sind darin rd. 94 v. H. aller vom Land erwarteten Bundesmittel 

erfasst. 
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Leistungen des Bundes an das Land Nordrhein-Westfal en
 nach bedeutenden Einnahmepositionen 2006 bis 2010

2006 2007 2008 2009 2010

1. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben
nach Artikel 91 a GG:

11 Hochschulbau
(ab 2007: siehe Nr. 42) *
* in Abhängigkeit von der endgültigen, derzeit noch aus- 06 100 - 331 10, 165,6 0,0 0,0 0,0 0,0
  stehenden Entscheidung über die Föderalismusreform 331 20 

12 Verbesserung der regionalen Wirt- 08 300 - 231 61, 31,1 29,1 25,2 25,2 25,2
schaftsstruktur 331 61 

13 Verbesserung der Agrarstruktur 10 080 42,4 40,4 40,4 40,4 40,4
(einschl. Sonderrahmenplan) - alle Titel 231 

und 331 

14 Gemeinsame Forschungsförderung gemäß Artikel 91 b GG 06 030 - 231 11, 23,8 24,5 25,6 26,3 26,7
(Blaue-Liste-Einrichtungen) 331 11 

2. Aufgrund von Geldleistungsgesetzen
nach Artikel 104 a Absatz 3 GG:

21 Aufstiegsfortbildung 05 030 - 231 10 17,9 17,2 17,2 17,2 17,2

22 Ausbildungsförderung im Schulbereich 05 030 - 231 61, 100,1 96,9 96,9 96,9 96,9
331 61 

23 Ausbildungsförderung im Hochschul- 06 027 - 231 62, 200,9 208,7 208,7 208,7 208,7
bereich 331 62 

24 Beteiligung des Bundes an den Kosten für
Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 11 020 - 231 10 860,0 881,0 881,0 881,0 881,0

25 Wohngeld 14 050 - 231 10 165,0 155,0 155,0 150,0 150,0

26 Unterhaltsvorschussgesetz 15 055 - 231 10 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9

3. Als Finanzhilfen nach Artikel 104 a Absatz 4 GG:

31 Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und
Betreuung" 05 300 - 331 20 228,5 159,9      --      --      -- 

32 Darlehen und Zuweisungen für den Wohnungs- 14 050 - 311 70, 55,2 56,7 41,6 30,2 19,8
bau (einschl. Aussiedlerwohnungsbau) 331 70 

33 Städtebauliche Sanierungs- 14 500 - 331 10 44,8 51,0 51,0 51,0 51,0
und Entwicklungsmaßnahmen   und 331 12 

34 Zur Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse der Gemeinden nach dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz (ÖPNV) 14 110 - 331 10 189,9 202,5 192,4 190,2 183,8

35 Anschluss des Flughafens Köln-Bonn an die 
Eisenbahn-Neubaustrecke Köln-Rhein-Main 14 110 - 331 11 12,9 6,5 0,0 0,0 0,0

36 Finanzhilfen des Bundes nach dem GVFG
(kommunaler Straßenbau) 14 140 - 331 10 129,4 129,4 129,4 129,4 129,4

37 Regionalisierungsgesetz 14 110 - 231 10 1.127,8 1.144,7 1.161,9 1.179,3 1.197,0

4. Sonstige:

41 Erstattung von Entschädigungslasten
der Wiedergutmachung 03 810 - 231 00 41,3 37,5 34,4 32,0 29,6

42 Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß
Artikel 143 c GG  für den Bildungsbereich *
* in Abhängigkeit von der endgültigen, derzeit noch aus- 06 100 - 331 30 0,0 164,0 164,0 164,0 164,0
  stehenden Entscheidung über die Föderalismusreform und 331 40 

3.504,5 3.472,9 3.292,6 3.289,7 3.288,6

Art der Leistung Kapitel - Titel

Nachgewiesene Leistungen des Bundes insgesamt:

Haushalts-
plan-

entwurf

Haushalts-
plan

- Mio EUR -

 Planungsergebnis
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4.3 Finanzausgleich unter den Ländern  

 

 Systematik und Rechtsentwicklung bis 1994  

 

 Vgl. hierzu im Einzelnen Finanzbericht 1999 (Tz. 4.3, Seiten A 59 ff.). 

 

 Der gemeinsame Finanzausgleich ab 1995  

 

 Vgl. hierzu im Einzelnen Finanzbericht 2004/2005 (Tz. 4.3, Seiten A 46 ff.). 

 

 Der Finanzausgleich ab 2005  

 

 Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 11.11.1999 

(BVerfGE 101, 158 ff.) festgestellt, dass das bis 2004 geltende Finanzaus-

gleichsgesetz die verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht mit hinreichender 

Deutlichkeit bestimmt und deshalb nur noch als Übergangsrecht anwendbar 

war. Es hat dem Gesetzgeber aufgegeben, bis zum 01.01.2003 ein Maßstä-

begesetz in Kraft zu setzen und das seinerzeit bestehende Finanzaus-

gleichsgesetz bis zum 31.12.2004 neu zu regeln. Beide Gesetzgebungs-

aufträge sind bereits im Jahr 2001 erfüllt worden. Das neue Finanzaus-

gleichsrecht ist nach Ablauf des Solidarpaktes I zum 01.01.2005 in Kraft 

getreten. 

 

 Die Regelungen zum neuen Finanzausgleich und zum Solidarpakt II werden 

zur Überwindung der Folgen der Teilung und zur Schaffung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse in Deutschland innerhalb einer Generation beitragen. Sie 

sind daher bis zum 31.12.2019 befristet. 

 

 Folgende wichtige strukturelle Änderungen des Länderfinanzausgleichs wur-

den vorgenommen: 

 

• Das System insgesamt ist anreizgerechter: Hat ein Land einen überdurch-

schnittlichen Steuerzuwachs, verbleiben ihm 12 v. H. der überdurch-

schnittlichen Einnahmen; sie werden nicht in den Finanzausgleich ein-

gerechnet. 
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• Hafenlasten werden nicht mehr im Länderfinanzausgleich berücksichtigt, 

sondern außerhalb des Systems geregelt. 

 

• Die kommunale Finanzkraft wird zu 64 v. H. einbezogen. Dies ist ein Kom-

promiss zwischen der bisher hälftigen Einbeziehung und der Forderung 

nach 100%iger Einbeziehung. 

 

• Das Volumen des Länderfinanzausgleichs wird nicht ausgeweitet, sondern 

verringert. Stattdessen wird die originäre Steuerkraft der steuerschwäche-

ren Länder bei der Verteilung der Umsatzsteuer gestärkt. 

 

 NRW finanzierte im Zeitraum 1995 bis einschließlich 2005 mit insgesamt rd. 

11,6 Mrd. EUR rd.15 v. H. des gesamten Ausgleichsvolumens. Einen Über-

blick über die Abrechnungsergebnisse geben die nachfolgenden Über-

sichten: 
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4.4 Bundesergänzungszuweisungen  

 

 Rechtslage bis 1994  

 

 Vgl. hierzu im Einzelnen Finanzbericht 1999 (Tz. 4.4, Seiten A 65 ff.). 

 

 Bundesergänzungszuweisungen im Rahmen des Finanzau sgleichs ab 

1995 

 

 Vgl. hierzu im Einzelnen Finanzbericht 2004/2005 (Tz. 4.4, Seiten A 49 ff.). 

 

 Bundesergänzungszuweisungen im Rahmen des Finanzaus gleichs ab  

2005 

 

 Auch ab 2005 hebt der Bund - wie bisher - die Finanzkraft leistungs-

schwacher Länder allgemein an (Allgemeine Bundesergänzungszuwei-

sungen) und finanziert Sonderlasten leistungsschwacher Länder (Sonder-

bedarfs-Bundesergänzungszuweisungen). 

 

 Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen werden wie bisher als sog. 

Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen gewährt. Anspruchsberechtigt 

sind Länder, deren Finanzkraft nach Durchführung des Länderfinanzaus-

gleichs 99,5 v. H. der länderdurchschnittlichen Finanzkraft nicht erreicht; die 

entsprechenden Fehlbeträge werden zu 77,5 v. H. aufgefüllt. Damit wird die 

Einhaltung der Finanzkraftreihenfolge der Länder und des Nivellierungs-

verbots gewährleistet. Das Volumen der Allgemeinen Bundesergänzungs-

zuweisungen hat sich allerdings im Vergleich zum alten Recht deutlich ver-

ringert. 

 

 Die besondere Situation der neuen Länder und Berlins nach Herstellung der 

Deutschen Einheit begründet weiterhin Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-

zuweisungen zur Deckung von Sonderlasten aus dem bestehenden starken 

infrastrukturellen Nachholbedarf und zum Ausgleich unterproportionaler 

kommunaler Finanzkraft. Der Bund stellt hierzu für weitere 15 Jahre insge-

samt einen Betrag von rd. 105 Mrd. EUR zur Verfügung, der degressiv zu-

rückgeführt wird. Es handelt sich um folgende Zuweisungen für die Jahre 

2005 - 2019: 
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Jahr Zuweisungen 
- EUR - 

Jahr Zuweisungen 
- EUR - 

2005  10.532.613.000 2013  6.544.536.000 
2006  10.481.484.000 2014  5.777.598.000 
2007  10.379.225.000 2015  5.061.790.000 
2008  10.225.838.000 2016  4.294.852.000 
2009  9.510.029.000 2017  3.579.043.000 
2010  8.743.091.000 2018  2.812.105.000 
2011  8.027.283.000 2019  2.096.297.000 
2012  7.260.345.000   

 

 

 Zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit erhal-

ten die neuen Bundesländer vorerst für die Jahre 2005 - 2009 insgesamt 

jährliche Zahlungen i. H. v. 1 Mrd. EUR. Im Jahre 2008 wird überprüft, ob 

und in welcher Höhe diese Lasten ab dem Jahr 2010 auszugleichen sind. 

 

 Die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen für Kosten politischer 

Führung werden seit Anfang 2005 um insgesamt 1/3 auf rd. 0,52 Mrd. EUR 

zurückgeführt und im Abstand von fünf Jahren hinsichtlich der Voraus-

setzungen für ihre Gewährung überprüft. 

 

 Die Regierungschefs der ostdeutschen Länder haben bei Abschluss des So-

lidarpaktes II erklärt, dass damit nach einer Generation, d. h. ab 2020, ein 

teilungsbedingter infrastruktureller Nachholbedarf nicht mehr geltend ge-

macht wird. 

 

4.5 Fonds "Deutsche Einheit"  

 

 Entwicklung bis 1994  

 

 Vgl. hierzu im Einzelnen Finanzbericht 1999 (Tz. 4.5, Seiten A 71 ff.). 

 

 Abwicklung des Fonds seit 1995  

 

 Vgl. hierzu im Einzelnen Finanzbericht 2004/2005 (Tz. 4.5, Seiten A 52 ff.). 
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 Der Fonds "Deutsche Einheit" ab 2005  

 

 Seit 01.01.2005 ist der Fonds "Deutsche Einheit" in den Finanzausgleich 

integriert. Für die Jahre 2005 bis 2019 übernimmt der Bund gegen Kompen-

sationsleistungen der Länder die Annuitätsleistungen2. 

 

 Mit Ablauf des Jahres 2019 wird der Fonds aufgelöst; Verbindlichkeiten und 

Vermögen des Fonds gehen dann auf den Bund über. Eine am 31.12.2019 

noch bestehende Restschuld bis zur Höhe von rd. 6,5 Mrd. EUR übernimmt 

der Bund vollständig. Weist der Bund nach, dass die Restschuld des Fonds 

"Deutsche Einheit" Ende 2019 aufgrund der tatsächlichen Zinsentwicklung 

den Referenzbetrag von rd. 6,5 Mrd. EUR übersteigt, erhält er von den west-

deutschen Ländern einschließlich West-Berlin einen Ausgleich i. H. v. 

53,3 v. H. des übersteigenden Betrages. 

 

 

5. Finanzbeziehungen zwischen dem Land Nordrhein-We stfalen und seinen 

Gemeinden  

 

5.1 Kommunalfinanzen in Nordrhein-Westfalen  

 - Ergebnis einer Auswertung des Innenministeriums -  

 

 Gesamtüberblick  

 

 Die Entwicklung der Kommunalfinanzen wurde im Haushaltsjahr 2005 von 

den insgesamt andauernden Einnahmezuwächsen bei der Gewerbesteuer 

geprägt. Andererseits führten die Umstellungen in Zusammenhang mit dem 

Inkrafttreten der Arbeitsmarktreformen ("Hartz IV") zum 01.01.2005 zu neuen 

erheblichen Ausgabenbelastungen. 

 

 Das Finanzierungsdefizit der Kommunen in NRW (Finanzierungssaldo der 

Gesamthaushalte) hat sich im Haushaltsjahr 2005 gegenüber dem Vorjahr 

um rd. 260 Mio EUR auf 1.609 Mio EUR erhöht. Dagegen blieb erneut die 

Nettokreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen mit rd. 132 Mio EUR vor 

allem im Vergleich zum Landeshaushalt gering. Dies steht aber in Zu-

sammenhang mit den weiter rückläufigen kommunalen Sachinvestitionen 

und der in vielen Gemeinden (GV) defizitären Situation der Verwaltungs-

haushalte. Sichtbar wird diese Problematik der anhaltenden und strukturellen 
                     
2 Vgl. Textziffer 4.2.1, Seite A 38 
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Unterdeckung konsumtiver Leistungen an der Liquiditätsentwicklung einer 

Reihe von Städten und Gemeinden. Die sog. Kassenkredite steigerten sich 

bis 31.12.2005 auf den neuen Höchststand von 10.560 Mio EUR. 

 

 Die teilweise bereits seit Jahren laufenden Konsolidierungsanstrengungen 

vieler Gemeinden (GV) müssen fortgesetzt, in hoch defizitären Gemeinden 

sogar noch weiter verstärkt werden. 

 

 Die laufenden Umstellungen des Rechnungssystems auf das doppische 

Rechnungswesen (Neues Kommunales Finanzmanagement - NKF) werden 

insbesondere in den Bilanzen neue Zusammenhänge zwischen Schulden- 

und Vermögenssituation aufzeigen. Die Ergebnisrechnung wird für die Be-

wertung der kommunalen Finanzsituation demgegenüber von höherer Be-

deutung sein. Die zum Start in das neue Rechnungswesen begründeten 

Ausgleichsrücklagen könnten durch jährliche Fehlbeträge der Ergebnis-

rechnung schnell aufgezehrt werden. Damit würde ein ständiger Verzehr des 

Eigenkapitals drohen, wenn die Anstrengungen zum Ausgleich der Ergebnis-

rechnung nicht weiter verstärkt werden. 

 

 Im Haushaltsjahr 2005 stiegen die Einnahmen der Gemeinden (GV) des 

Landes Nordrhein-Westfalen um 1.644 Mio EUR (+ 4,4 v. H.). Prosperierend 

verliefen die kommunalen Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Sie stiegen 

um 826 Mio EUR (+ 14,4 v. H.) auf netto 6.547 Mio EUR an. 

 

 Dennoch blieben die Kommunalfinanzen bei örtlich unterschiedlichen Ent-

wicklungen insgesamt weiter stark angespannt. Die Ausgaben für soziale 

Leistungen stiegen brutto um 1.716 Mio EUR auf einen neuen Höchststand 

von 11.111 Mio EUR an (+ 18,3 v. H.). Der erhebliche Anstieg gegenüber 

dem Vorjahr ist allerdings weitgehend durch die Umstellung der Aufgaben in 

Zusammenhang mit den Arbeitsmarkt- und Sozialreformen entstanden. Da-

bei ist im Vergleich zum Vorjahr zu berücksichtigen, dass dem Ausgaben-

anstieg auch erhebliche neue Einnahmen (z. B. aus der Beteiligung des 

Bundes mit 29,1 v. H. an den kommunalen Leistungen für Unterkunft und 

Heizung nach dem SGB II i. H. v. rd. 2.823,8 Mio EUR) entgegenstehen. 

 

 Die Fehlbeträge der kommunalen Verwaltungshaushalte haben sich im 

Haushaltsjahr 2005 auf 5.622 Mio EUR erhöht (Vorjahr: 4.344 Mio EUR). 

Dies ist im Wesentlichen auf eine höhere Abdeckung von Fehlbeträgen aus 

Vorjahren zurückzuführen. 
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 Insgesamt hat sich die Einnahmesituation der Kommunen im Haushaltsjahr 

2005 verbessert. Die Kommunalfinanzen bleiben aber im Gesamten weiter 

stark angespannt. 

 

 Sorgen bereiten vor allem eine Reihe von Städten und Gemeinden des Lan-

des, die sich in der Haushaltssicherung befinden: 

 

 Nach dem Stand vom 31.05.2006 beläuft sich die Anzahl der Gemeinden 

(GV) in sog. "Haushaltssicherung" auf 193 von 427 Städten, Gemeinden und 

Kreisen in Nordrhein-Westfalen. 105 Städte oder Gemeinden führten ihren 

Haushalt mit einem nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzept (HSK) in 

der vorläufigen Haushaltswirtschaft (§ 82 GO NRW). Im bisherigen kame-

ralen Rechnungswesen hat sich (neben den Schulden und den Fehlbeträgen 

der Verwaltungshaushalte) in den letzten Jahren zunehmend die sog. 

"Kassenkreditquote" als signifikante Kennzahl gezeigt, die in der Gruppe der 

Haushaltssicherungsgemeinden weitere Differenzierungen nach den indi-

viduellen Problemlagen ermöglicht. Eine Kassenkreditquote von über 

30 v. H. der Jahresausgaben des Verwaltungshaushaltes hatten zum Ende 

des Haushaltsjahres 2005 insgesamt 61 Städte und Gemeinden des Landes. 

 

 Im Einzelnen ist auf Folgendes hinzuweisen:  

 

 Das Finanzierungsdefizit (Gesamtsaldo von Einnahme- und Ausgaben-

positionen der kommunalen Verwaltungs- und Vermögenshaushalte) betrug 

im Haushaltsjahr 2005 insgesamt 1.609 Mio EUR. Das Finanzierungsdefizit 

stieg gegenüber 2004 um rd. 263 Mio EUR. Es bleibt aber unter dem hohen 

Finanzierungsdefizit des Jahres 2003 (3.242 Mio EUR). 

 

 

Finanzierungssaldo 3 
(+ = Finanzierungsüberschuss/- = Finanzierungsdefiz it) 

der kommunalen Gesamthaushalte  

- Mio EUR - 

2003 2004 2005 

- 3.242 - 1.346 - 1.609 

                     
3 Der Finanzierungssaldo ergibt sich aus einer Gegenüberstellung der bereinigten Einnahmen und Ausgaben der kommunalen 

Verwaltungshaushalte und der Vermögenshaushalte ohne die sog. besonderen Finanzierungsvorgänge, zu denen im 
Wesentlichen die Kreditaufnahmen und Tilgungen sowie auf Einnahme- und Ausgabenseite in gleicher Höhe anfallende Po-
sitionen oder periodenfremde Zahlungsvorgänge - z. B. Fehlbeträge aus Vorjahren - gehören. Der Finanzierungssaldo spie-
gelt damit die Finanzlage im jeweils zu beurteilenden Haushaltsjahr wider. 
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 Eine "Schwarze Null" konnte dennoch in 2005 nicht erreicht werden, dafür 

waren die neuen Ausgabenbelastungen zu hoch. Die Entwicklung des 

Finanzierungssaldos macht deutlich, dass die Finanzlage der Kommunen 

weiterhin angespannt ist und Konsolidierungsanstrengungen erforderlich 

bleiben. 

 

 Die Fehlbetragsentwicklung der Kommunen in NRW in den vergangenen 

drei Jahren stellt sich wie folgt dar: 

 

 

Fehlbeträge 4 
der Verwaltungshaushalte 

- Mio EUR - 

2003 2004 2005 

5.704 4.344 5.622 

 

 

 Die Fehlbeträge der Verwaltungshaushalte 2005 der Gemeinden (GV) in 

Nordrhein-Westfalen sind im Haushaltsjahr 2005 um rd. 1.278 Mio EUR ge-

genüber dem Vorjahr 2004 kräftig angestiegen. Dies ist im Wesentlichen 

eine Folge der Lasten aus der Vergangenheit. Im Haushaltsjahr 2005 

mussten nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren (sog. "Altfehlbeträge") 

i. H. v. 4.261 Mio EUR veranschlagt und verbucht werden. Im Vorjahr 2004 

belief sich diese Belastung "nur" auf 3.317 Mio EUR. Ermittelt man die jah-

resbezogenen Fehlbeträge unter Bereinigung der aus früheren Perioden 

stammenden Altfehlbeträge, ergibt sich in der strukturellen (jahresbezo-

genen) Fehlbetragsentwicklung folgendes Bild: 

 

 

Jahresbezogene Fehlbeträge 
der Verwaltungshaushalte 

- Mio EUR - 

2003 2004 2005 

3.344 1.027 1.361 

 

 
                     
4 Fehlbeträge sind im Saldo negative Ergebnisse der Einnahmen und Ausgaben in den Verwaltungshaushalten aller Ge-

meinden einschließlich der bei einzelnen Gemeinden (GV) entstandenen "Überschüsse" der Verwaltungshaushalte und der 
bei anderen Gemeinden (GV) entstandenen Defizite. 
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 Im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2003 hat es in den nachfolgenden 

Jahren 2004 und 2005 bei den Kommunalfinanzen des Landes insoweit 

deutliche Konsolidierungsfortschritte gegeben. Dies steht im Wesentlichen in 

Zusammenhang mit der Erholung des Gewerbesteueraufkommens, aber 

auch mit Erfolgen vieler Kommunen bei der Konsolidierung von Ausgaben. 

Der Anstieg der jahresbezogenen Fehlbeträge 2005 gegenüber 2004 i. H. v. 

334 Mio EUR belegt aber auch, dass die Finanzprobleme der Kommunen 

nicht behoben sind, vor allem, weil die zu konsolidierenden Lasten der Ver-

gangenheit bei weitem nicht beseitigt sind. 

 

 Kreditaufnahmen sind den Kommunen haushaltsrechtlich nur subsidiär zur 

Finanzierung vermögenswirksamer Investitionen in ihren Vermögenshaus-

halten möglich. Fehlbeträge der Verwaltungshaushalte werden auf neue 

Rechnung der Verwaltungshaushalte der kommenden Jahre vorgetragen. 

Dies führt zwangsläufig zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf der kommu-

nalen Kassen in Gemeinden (GV) mit defizitärem Verwaltungshaushalt. Die 

Entwicklung der Nettokreditaufnahme sollte deshalb stets in Zusammenhang 

mit der Entwicklung der Kassenkredite der Kommunen betrachtet werden. 

Die kommunalen Kassenkredite haben sich (jeweils zum angegebenen 

Tagesstand) wie folgt entwickelt: 

 

 
Kassenkredite 5 

der Kommunen in Nordrhein-Westfalen 

- Mio EUR - 

31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 

6.805 8.461 10.540 

 

 

 Die kommunale Liquidität wird in besonderer Weise dadurch in Anspruch 

genommen, dass Fehlbeträge der Verwaltungshaushalte auch im Jahres-

abschluss nicht kreditfinanziert werden dürfen und auf folgende Haushalts-

jahre vorzutragen sind. Folglich überschreitet die Höhe des Standes der 

Kassenkredite zum 31.12.2005 auch die Höhe der ungedeckten Fehlbeträge 

aus 2004 (4.344 Mio EUR) und aus 2005 (5.622 Mio EUR) in der Gesamt-

summe von 9.966 Mio EUR. 

 

                     
5 Kassenkredite sind die zur Aufrechterhaltung der täglichen Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse aufgenommenen Kredite 

(Liquiditätssicherung). 
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 Zukunftsorientierte Haushalts- und Finanzwirtschaft muss die dauerhafte 

Leistungsfähigkeit der Aufgabenerfüllung und die Leistungsfähigkeit der 

Einwohner und Abgabenpflichtigen berücksichtigen. Gleichzeitig ist die 

schwierige Aufgabe anzugehen, künftig wieder die Investitionen ohne Neu-

verschuldung zu verstärken und die Konsumaufwendungen zu reduzieren. 

Mittel- bis langfristig muss zur Verbesserung der "Generationenbilanz" ein 

Abbau der Schulden angestrebt werden. Das neue kommunale Finanz-

management leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, die tatsächlichen Be-

lastungen periodengerecht darzustellen und die Folgekosten neuer Maß-

nahmen transparenter zu ermitteln, als es das bisherige kamerale System 

erlaubte. Aus dem Erkenntnisgewinn sollten Investitions- und Konsoli-

dierungsentscheidungen getroffen werden, die einen periodengerechten 

Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen in den Gemeinden (GV) 

herstellen, in denen das nach der Umstellung trotz Nutzung der Ausgleichs-

rücklage nicht der Fall ist. 

 

 Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen informiert mit seinen 

Kommunalfinanzberichten regelmäßig über die Entwicklung der kommunalen 

Finanzen. Der Kommunalfinanzbericht vom Juni 2006 mit dem Titel: "Mehr-

einnahmen aus der Gewerbesteuer - Mehrausgaben bei sozialen Leistun-

gen: Anhaltende Finanzprobleme in vielen Gemeinden" ist auf den Internet-

seiten des Innenministeriums NRW bei www.im.nrw.de unter den Rubriken 

"Bürger und Kommunen"/"Kommunalfinanzen"/"Kommunalfinanzberichte" ver-

fügbar. 

 

 Die wichtigsten Einnahmen  

 

 Steuereinnahmen  

 

 Die kommunalen Steuereinnahmen stiegen im Haushaltsjahr 2005 netto um 

rd. 800 Mio EUR auf 14.778 Mio EUR an. Dies bedeutet einen Zuwachs von 

5,7 v. H. gegenüber dem Vorjahr 2004. Nach dem Tiefpunkt des Auf-

kommens im Jahr 2003 (12.991 Mio EUR) haben sich in den beiden nach-

folgenden Jahren die kommunalen Steuereinnahmen damit erfreulich stark 

erholt. Das kommunale Steueraufkommen lag 2005 um 1.787 Mio EUR über 

dem Niveau des besonders aufkommensschwachen Jahres 2003. Die Auf-

kommensverbesserung wird aber nahezu allein von der Entwicklung der 

Gewerbesteuer getragen. 
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 Im Einzelnen haben sich die kommunalen Steuereinnahmen im Vergleich 

der Haushaltsjahre 2005 zu 2004 wie folgt entwickelt: 

 

• Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B erhöhten sich im Haus-

haltsjahr 2005 um 2,1 v. H. und betrugen insgesamt 2.493 Mio EUR. 

 

• Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer erhöhten sich im Haushaltsjahr 

2005 brutto um 14,0 v. H. auf rd. 7.981 Mio EUR. Nach Abzug der von 

den Gemeinden gesetzlich zu erbringenden Gewerbesteuerumlage 

stiegen die Einnahmen der Gewerbsteuer netto um 14,4 v. H. auf rd. 

6.547 Mio EUR. 

 

• Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 2005 rd. 

4.858 Mio EUR. Das Aufkommen verminderte sich leicht um 1,7 v. H. Zum 

01.01.2005 wurde eine weitere Senkung des Steuertarifs wirksam. Zu-

sätzlich sind die Kompensationsleistungen für die Einkommensteuer-

verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs zu berück-

sichtigen. Sie betrugen 2005 rd. 477,1 Mio EUR und lagen damit um 

3,5 v. H. höher als 2004. Diese Kompensationsleistungen werden den Ge-

meinden nach dem gleichen Verteilungsschlüssel wie beim Gemeinde-

anteil an der Einkommensteuer durch Zuweisung des Landes bereitge-

stellt, zählen aber haushaltssystematisch bei den Gemeinden nicht zu den 

Steuereinnahmen. 

 

• Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betrug 2005 kassenmäßig rd. 

691 Mio EUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr 2004 um 1,9 v. H. er-

höht. 

 

• Die sonstigen Steuern oder steuerähnlichen Einnahmen der Gemeinden 

sanken 2005 um 4,2 v. H. auf rd. 189 Mio EUR. 

 

 Gebühren/Entgelte  

 

 Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten erhöhten sich 2005 leicht um 

0,2 v. H. auf rd. 5.577 Mio EUR. Dabei ist zu bedenken, dass weiterhin eine 

Reihe von kostenrechnenden Einrichtungen aus den Kommunalhaushalten 

ausgegliedert sind und die Effekte früherer Ausgliederungen nachwirken. 
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 Neue Einnahmen für die Leistungen zu Unterkunft und  Heizung (LUH) 

nach dem SGB II  

 

 Die Kommunen erhielten im Zusammenhang mit den Umstellungen durch 

die Arbeitsmarkt- und Sozialreformen zum 01.01.2005 ("Hartz IV") erstmals 

im Haushaltsjahr 2005 neue "Beteiligungseinnahmen". Der Bund beteiligte 

sich im Jahr 2005 an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit 29,1 v. 

H. und erstattete Leistungen der Optionskommunen (Arbeitslosengeld II und 

Eingliederung in Arbeit). Das Land leitete seine Ersparnisse an Wohngeld-

erstattungen netto als Zuweisungen an die Gemeinden weiter. Die Zah-

lungsströme lassen sich nach den Daten der vierteljährlichen Kassenstatistik 

nicht vollständig differenziert darstellen, weil sie teilweise in Gesamtpo-

sitionen (z. B. Landeszuweisungen, vgl. folgendes Kapitel) enthalten sind. 

Die Bundesleistungen für die LUH betrugen nach dem Ergebnis der Kassen-

statistik zum 31.12.2005 im Haushaltsjahr 2005 insgesamt 832,3 Mio EUR. 

 

 Laufende Zuweisungen/Erstattungen des Landes  

 

 Die lfd. Zuweisungen/Zuschüsse/Erstattungen des Landes ("laufende Zu-

weisungen ...") verminderten sich 2005 deutlich um 9,3 v. H. auf rd. 

7.191,2 Mio EUR. Dies ist immerhin ein kassenmäßiger Rückgang um 

737,7 Mio EUR. Die Hauptursache für diese Entwicklung liegt darin, dass die 

Kommunen 2005 in den Jahren 2003 und 2004 kreditierte Beträge an das 

Land zurückzahlen mussten. Das Land hatte damit in den Vorjahren 

Steuermindereinnahmen im kommunalen Steuerverbund des Gemeinde-

finanzierungsgesetzes (GFG) ausgeglichen und den Kommunen damit eine 

Art zinsloses Darlehen eingeräumt. Im Haushaltsjahr 2005 musste dies ver-

rechnet werden. Im Wesentlichen ist das der Grund dafür, dass die all-

gemeinen Zuweisungen des Landes von 6.198,5 Mio EUR (2004) auf 

5.470,3 Mio EUR (2005) um 728,2 Mio EUR (- 11,7 v. H.) zurückgingen. 

 

 Als Landesersparnis beim Wohngeld sind den Kommunen 2005 Mittel i. H. v. 

230 Mio EUR als weitere Kompensation infolge der zum 01.01.2005 in Kraft 

getretenen Arbeitsmarktreformen ("Hartz IV") zugewiesen worden (§ 33 GFG 

2005). Der finanzstatistische Nachweis ist auf Grundlage der zusammen-

gefassten Position "Landeszuweisungen" schwierig zu analysieren, zumal 

sich die haushaltstechnischen Voraussetzungen im Verlaufe des Haushalts-

jahres 2005 verändert haben. Daher sind die Mittel nur teilweise und vor-

aussichtlich in erheblich geringerem Umfang als allgemeine Zuweisungen 
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der kommunalen Verwaltungshaushalte verbucht worden (obwohl eine Ver-

einnahmung im Verwaltungshaushalt nach dem 2. Nachtragshaushalts-

gesetz 2005 des Landes hätte erfolgen müssen). In erheblich größerem 

Umfang sind die Mittel von den Kommunen als pauschale Investitionszuwei-

sungen des Landes in deren Vermögenshaushalten vereinnahmt worden. 

Diese in Zusammenhang mit den Umstellungen nach "Hartz IV" insoweit im 

ersten Jahr der neuen Aufgaben entstandene Unsicherheit dürfte sich 2006 

nicht mehr wiederholen. 

 

 Veräußerung von Vermögen  

 

 Die Kommunen erzielten im Jahr 2005 - im Gesamten - Veräußerungserlöse 

von rd. 961,7 Mio EUR. Das waren erheblich geringere Veräußerungs-

einnahmen als im Vorjahr 2004 (1.739,3 Mio EUR).  Teilweise wurden u. a. 

Erlöse im Wege von sog. Rückzuführungen aus den Vermögenshaushalten 

an die Verwaltungshaushalte zur Konsolidierung von Fehlbeträgen ein-

gesetzt. Diese Rückzuführungen betrugen im Haushaltsjahr 2005 insgesamt 

rd. 836,5 Mio EUR (Vorjahr 2004: 1.027,1 Mio EUR). 

 

 Die wichtigsten Ausgaben  

 

 Personalausgaben  

 

 Dass die Personalausgaben der Kommunen 2005 etwas stärker als in den 

Vorjahren um 1,3 v. H. auf 10.094 Mio EUR anstiegen, ist einerseits auf die  

am 01.10.2005 in Kraft getretene Tarifreform zurückzuführen. Diese ist für 

die Kommunen von besonderer Bedeutung, weil über 70 v. H. ihres Per-

sonals tarifabhängig Beschäftigte sind. Andererseits sollten mit der Begrün-

dung der neuen Arbeitsgemeinschaften nach "Hartz IV" und dem Übergang 

von Personal auch Entlastungseffekte verbunden sein. Dabei ist wiederum 

von Bedeutung, dass die beamteten kommunalen Beschäftigten in den 

Arbeitsgemeinschaften gleichwohl weiter im Stellenplan der Gemeinden ge-

führt und deren Personalausgaben weitgehend von der Bundesagentur er-

stattet werden. Bei den Optionskommunen wiederum werden die kommu-

nalen Personalausgaben vollständig nachgewiesen und weitgehend er-

stattet. Hier hat es durch die neuen Aufgaben auch zusätzlichen Personal-

bedarf gegeben. 
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Personalausgaben 

- Mio EUR/Veränderung v. H. - 

2003 2004 2005 

9.958 
- 0,2 v. H. 

9.965 
+ 0,1 v. H. 

10.094 
+ 1,3 v. H. 

 

 

 Laufender Sachaufwand  

 

 Die kommunalen Sachaufwendungen sind 2005 um 2,2 v. H. auf rd. 

8.555 Mio EUR angestiegen. Vor allem aufgrund der Energiepreisent-

wicklungen ist mit einem weiteren Anstieg der Sachaufwendungen zu 

rechnen. Die Ergebnisse 2003, 2004 und 2005 stellen sich wie folgt dar: 

 

 

Laufender Sachaufwand (für Verwaltung und Betrieb) 

- Mio EUR/Veränderung v. H. - 

2003 2004 2005 

8.213 
0,0 v. H. 

8.370 
+ 1,9 v. H. 

8.555 
+ 2,2 v. H. 

 

 

 Soziale Leistungen  

 

 Die Ausgaben für soziale Leistungen der Gemeinden (GV) in Nordrhein-

Westfalen sind im Haushaltsjahr 2005 brutto sprunghaft um 18,3 v. H. oder 

rd. 1,7 Mrd. EUR auf das Rekordergebnis von rd. 11,1 Mrd. EUR angestie-

gen. Diese Entwicklung ist auf das Inkrafttreten der "Hartz IV"-Gesetzgebung 

zum 01.01.2005 zurückzuführen. Allerdings sind die Daten der Ausgaben für 

soziale Leistungen im Jahr 2005 mit denen der Vorjahre nicht ohne weiteres 

vergleichbar. Zwar haben die Kommunen neue Aufgaben übernommen, die 

vor allem im Bereich der Leistungen für Unterkunft und Heizung mit erheb-

lichen Ausgaben verbunden sind. Dem stehen aber zum einen Entlastungen 

gegenüber, weil nun viele ehemalige Sozialhilfeempfänger/-innen Leistungen 

nach dem SGB II erhalten. Zum anderen können die Kommunen durch 

"Hartz IV“ aber auch neue Einnahmen von Bund und Land verbuchen. Der 

Bund beteiligte sich im Jahr 2005 an den Leistungen für Unterkunft und Hei-

zung mit 29,1 v. H. und erstattete Leistungen der Optionskommunen 
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(Arbeitslosengeld II und Eingliederung in Arbeit). Insgesamt belaufen sich die 

neuen Einnahmen auf rd. 1.966 Mio EUR. Unter Berücksichtigung dieser 

Einnahmen betrugen die gesamten Ausgaben für soziale Leistungen im Jahr 

2005 netto rd. 9.145 Mio EUR. Im Vergleich mit dem Vorjahr gingen sie da-

mit um rd. 250 Mio EUR oder 2,7 v. H. zurück. 

 

 

Soziale Leistungen u. ä. 

- Mio EUR/Veränderung v. H. - 

2003 2004 2005 

9.084 
+ 10,7 v. H. 

9.395 
+ 3,4 v. H. 

11.111 
+ 18,3 v. H. 

 

 

 Mit den Daten der Kassenstatistik lässt sich die Frage, ob das Ziel der Ent-

lastung der Kommunen in NRW um 450 Mio EUR jährlich durch „Hartz IV“ 

erreicht wurde, nicht beantworten. Im Saldo scheint es zwar zu einer Ent-

lastung der kommunalen Ebene gekommen zu sein, die aber weit unter der 

Zielgröße von 450 Mio EUR liegen dürfte. Insgesamt weist die Auswertung 

der Kassenstatistikdaten darauf hin, dass es offenbar noch erhebliche 

Buchungs- und Erfassungsprobleme gibt, was angesichts des Umfangs der 

Umstellung der Leistungssysteme aber nicht überrascht. So liegen die Aus-

gaben für Unterkunft und Heizung nach der Kassenstatistik um 204 Mio EUR 

unter den tatsächlichen Leistungen, die dem Ministerium für Arbeit, Gesund-

heit und Soziales NRW gemeldet wurden. 

 

 Insgesamt bleiben weiterhin Besorgnisse über die Entwicklung der kommu-

nalen Sozialausgaben bestehen. Weitere Einzelheiten zur Analyse der 

neuen kommunalen Zahlungsströme nach "Hartz IV" im Haushaltsjahr 2005 

enthält der Kommunalfinanzbericht des Innenministeriums vom Juni 2006. 

 

 Sachinvestitionen  

 

 Seit 1992 sind die Sachinvestitionen der Kommunen erheblich zurückge-

gangen. Darin zeigen sich deutliche Spuren der kommunalen Konso-

lidierungszwänge. Die Talfahrt der kommunalen Sachinvestitionen hat sich 

auch im Haushaltsjahr 2005 weiter fortgesetzt. 
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Kommunale Sachinvestitionen 

- Mio EUR/Veränderung v. H. - 

2003 2004 2005 

3.366 
- 10,6 v. H. 

3.391 
+ 0,8 v. H. 

3.155 
- 7,0 v. H. 

 

 

 Zu berücksichtigen sind allerdings Auslagerungen von Einrichtungen (z. B. 

der kommunalen Abwasserbeseitigung) aus den kommunalen Haushalten 

und zunehmend auch Verlagerungen von Investitionsmaßnahmen durch 

PPP- oder Leasingfinanzierungen, die dazu führen, dass entsprechende In-

vestitionsleistungen nicht mehr in den kommunalen "Kernhaushalten" nach-

gewiesen werden. Angesichts der angespannten Situation vieler Verwal-

tungshaushalte sind die Kommunen bei neuen Investitionen auch wegen 

möglicher Folgebelastungen weiterhin zurückhaltend. Schließlich müssen 

auch Mietzahlungen und laufende Zuschüsse der Kommunen im Einklang 

mit ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit über viele Jahre aus Erträgen finan-

ziert werden können. 

 

 Zusammenfassung und Ausblick  

 

 Die fiskalische Entwicklung der kommunalen Einnahmen, insbesondere der 

Einnahmen aus der Gewerbesteuer, war im Haushaltsjahr 2005 für die Ent-

wicklung der Kommunalfinanzen entlastend. Der sprunghaften Zunahme der 

Ausgaben für soziale Leistungen standen neue Einnahmen entgegen. Das 

Finanzierungsdefizit 2005 der kommunalen Gesamthaushalte hat leicht zu-

genommen, aber bei weitem nicht das hohe Niveau des Jahres 2003 er-

reicht. Die Fehlbeträge der Verwaltungshaushalte sind deutlich angestiegen. 

Die Ursache lag weitgehend bei den Lasten der Vergangenheit (Veranschla-

gung und Buchung der Fehlbeträge aus Vorjahren). Die kommunale Liquidi-

tätslage ist bei einer Reihe von Städten und Gemeinden auch deshalb sehr 

kritisch, was im Gesamten zu einem bedenklich hohen Stand der Kassen-

kredite zum 31.12.2005 i. H. v. 10.540 Mio EUR beigetragen hat. 

 

 Auch wenn bei einzelnen Städten aufgrund individuell günstiger Einnahme-

entwicklungen Lageverbesserungen sichtbar wurden, bleibt die kommunale 

Finanzlage weiter sehr angespannt. Das gilt vor allem für die 193 Gemein-

den (GV), die sich in der Haushaltssicherung befinden (Stand: 31.05.2006). 

Besondere Besorgnis bereiten rd. 105 Städte und Gemeinden, die nicht über 
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ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept verfügen und sich in der vor-

läufigen Haushaltswirtschaft (§ 82 GO NRW) befinden. 

 

 Es wäre zu optimistisch vorauszusetzen, mit dem neuen doppischen Rech-

nungswesen könnten sich die Konsolidierungsanforderungen leichter dar-

stellen oder bewältigen. Städte und Gemeinden in vorläufiger Haushalts-

wirtschaft und mit teilweisen hohen Kassenkreditquoten sollten ihre Konsoli-

dierungsanstrengung nicht unterbrechen, sondern müssen sie auch in der 

Umstellungsphase zum NKF und danach verstärken. Eine schnelle Aus-

zehrung der Ausgleichsrücklage, der allgemeinen Rücklage und ein Ver-

zehren des bilanziellen Eigenkapitals würde Schulden- und Finanzprobleme 

nur weiter in die Zukunft verlagern. Das kann keine Lösung aktueller Finanz- 

und Fehlbetragsprobleme sein. 

 

5.2 Kommunaler Finanzausgleich  

 

 Entscheidungen über die Höhe der Finanzzuweisungen  

 

 Art. 106 Abs. 7 GG bestimmt, dass den Gemeinden und Gemeindeverbän-

den ein prozentualer Anteil des Länderanteils am Aufkommen der Gemein-

schaftsteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer) 

zufließt. Die Höhe des Anteils wird von der Landesgesetzgebung bestimmt. 

 

 Das Recht der Gemeinden und Gemeindeverbände auf Selbstverwaltung 

(Art. 78 LV) begründet einen gegen das Land gerichteten Anspruch auf an-

gemessene Finanzausstattung. Art. 79 LV verpflichtet das Land, im Rahmen 

seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzaus-

gleich zu gewährleisten. 

 

 Diese Verpflichtung wird durch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes 

begrenzt. Neben dem Selbstverwaltungsrecht hat das Land noch zahlreiche 

andere, gleichwertige Güter zu schützen und zu erhalten, etwa die innere 

Sicherheit, das Bildungswesen und die Justizgewährung (VerfGH NRW 

16/96 und 7/97 vom 09.07.1998). 

 

 Die Einschätzung des durch Schlüsselzuweisungen zu deckenden Bedarfs 

der Kommunen muss sich an den konkreten finanziellen Möglichkeiten des 

Landes orientieren. Das gilt vor allem in Zeiten knapper öffentlicher Haus-

halte. Bei der Bestimmung des kommunalen Finanzausgleichs ist die Ge-
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samtentwicklung der finanziellen Situation der Kommunen und des Landes 

zu berücksichtigen. 

 

 Die Aufgabenstellungen des Landes und der Kommunen und die sich daraus 

ergebenden Haushaltsstrukturen weisen zwangsläufig gravierende Unter-

schiede auf. Anders als der Landeshaushalt unterscheiden die kommunalen 

Haushalte - soweit die Umstellung auf das "Neue Kommunale Finanz-

management (NKF)" noch nicht erfolgt ist - zwischen Verwaltungshaushalt 

und Vermögenshaushalt. Die Kommunen schließen die Haushalte getrennt 

ab. Dies erschwert einen Vergleich zwischen dem Landeshaushalt und dem 

kommunalen Gesamthaushalt zur Bestimmung der wechselseitigen Finanz-

beziehungen. 

 

 Für eine vergleichende Analyse des Landeshaushaltes und der Kommunal-

haushalte stehen im Wesentlichen die Parameter Finanzierungssaldo, 

Schuldenstand und Zinsbelastung zur Verfügung. 

 

 Diese Parameter werden zwischen Land und Kommunen immer wieder kon-

trovers diskutiert. Weder die Kritiker noch die Finanzstatistik bieten alterna-

tive Kriterien zur Beurteilung der Finanzsituation an. Deshalb bleiben allein 

diese Daten finanzstatistisch verwertbar. Auch der Verfassungsgerichtshof 

hat sich in den Begründungen zu den vorgenannten Urteilen wesentlich auf 

die so dargestellten unterschiedlichen haushaltswirtschaftlichen Gegeben-

heiten beider Ebenen gestützt. 

 

1. Finanzierungssaldo  

 

 Der Finanzierungssaldo bilanziert die Einnahmen und Ausgaben der 

kommunalen Haushalte. Er ist um haushaltstechnische Verrechnungen, 

Rücklagenbewegungen, veranschlagte Fehlbeträge/Überschüsse aus 

Vorjahren und um die Kreditfinanzierung bereinigt. Insoweit sind auch die 

unterschiedlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für das Land und die 

Kommunen nicht beurteilungsrelevant. Der Finanzierungssaldo zeigt, 

wieweit die Ausgaben die eigenen Einnahmen ohne Kreditaufnahmen 

über- oder unterschreiten. 

 

 Negative Finanzierungssalden über längere Zeiträume dokumentieren die 

permanente Unterdeckung des Haushaltes. Er vermag insbesondere die 

für Investitionen erforderlichen Mittel nicht zu erwirtschaften. 
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 Mit Ausnahme der Jahre 1998 bis 2000 weisen die Kommunen negative 

Finanzierungssalden aus. Dennoch verlief die Haushaltswirtschaft des 

Landes deutlich ungünstiger, wie es die Entwicklung belegt. Der negative 

Finanzierungssaldo des Landes betrug 2005 rd. 6,8 Mrd. EUR. Er liegt 

damit weiterhin deutlich über dem Gesamtergebnis der kommunalen 

Kassen i. H. v. - 1,6 Mrd. EUR. 

 

 Finanzierungssalden des Landes und der Kommunen ins gesamt  

 

 
Mrd. EUR 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Land -4,1 -3,7 -2,2 -2,7 -2,1 -6,8 -4,6 -6,8 -6,9 -6,8
Gemeinden -1,5 -0,3 -1,0 -2,3 +0,3 -1,1 -2,0 -3,2 -1,3 -1,6  
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2. Schuldenstand  

 

 Als Folge der Unterdeckung der Haushalte ergibt sich eine höhere Ver-

schuldung beim Land und höhere Fehlbeträge in den Verwaltungshaus-

halten der Kommunen, die zu einem Anstieg der Kassenkredite beitragen. 

In der langfristigen Betrachtung hat der Schuldenstand des Landes am 

Kreditmarkt erheblich stärker als bei den Kommunen zugenommen. 

Waren Land und Kommunen 1980 noch mit jeweils rd. 15 Mrd. EUR etwa 
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gleich stark am Kreditmarkt verschuldet, so ist der Schuldenstand des 

Landes Ende 2005 mit 108,9 Mrd. EUR inzwischen auf das 4,4fache des 

kommunalen Vergleichswertes von 24,7 Mrd. EUR gewachsen. 

 

 Unter Einrechnung der Kassenkredite, die als Kontokorrentkredite nicht zu 

den sog. fundierten Schulden zählen, weist die Verschuldung der 

Kommunen einen Anstieg auf, der allerdings deutlich niedriger ausfällt als 

beim Land. 

 

 Verschuldung des Landes und der Kommunen insgesamt  

 

 
Mrd. EUR 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Land 15,4 37,7 49,5 61,7 76,7 83,2 88,5 95,2 102,5 108,9 

Gemeinden ohne 
Kassenkredite 15,6 18,8 22,3 26,6 25,4 24,8 24,9 24,9 24,6 24,7 

Gemeinden incl. 
Kassenkredite 15,6 19,1 22,5 28,2 27,8 28,3 29,6 31,7 33,0 35,4 

 

Mrd. EUR
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3. Zinsausgaben  

 

 Die wachsenden Zinsausgaben (am Kreditmarkt) des Landes belasten 

aufgrund des insgesamt begrenzten Ausgabenrahmens auch die künfti-

gen Haushalte dauerhaft. 1980 lagen die Zinsausgaben des Landes noch 
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unter denen der Gemeinden; sie stiegen danach permanent an, während 

die Zinslast des kommunalen Gesamthaushalts nahezu unverändert blieb. 

Inzwischen betragen die Zinsausgaben des Landes mehr als das 3fache 

der gesamten gemeindlichen Zinsausgaben. 

 

 Zinsausgaben des Landes und der Kommunen insgesamt  

 

 
Mrd. EUR 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Land 1,0 2,7 3,5 3,9 4,3 4,4 4,6 4,6 4,6 4,5
Gemeinden 1,1 1,4 1,4 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4  
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4. Zusammenfassung  

 

 Der Vergleich der wesentlichen Parameter spiegelt deutlich die ange-

spannte Situation des Landeshaushaltes wider. Gegenüber der Verschul-

dung der Kommunen steigt der Schuldenstand des Landes auf dem 

hohen Niveau des Jahres 2000 weiter stark an. Seit 2000 sind die Lan-

desschulden um rd. 42 v. H. gestiegen (Kommunen: rd. 26,3 v. H.). Die 

hieraus resultierenden Dauerlasten, die seit Jahren deutlich über denen 

der Gesamtheit der Kommunen liegen, schränken die finanzielle 

Leistungsfähigkeit des Landes erheblich ein. 
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 Konsequenzen für die Dotierung des kommunalen Finan zausgleichs  

 

 Der Umfang der den Gemeinden vom Land zur Verfügung gestellten Finanz-

mittel im kommunalen Finanzausgleich wird durch das Gesetz zur Regelung 

der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und 

Gemeindeverbände - GFG - festgelegt. Die Entscheidungen hierzu sind mit 

dem Entwurf der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2007 

im Zusammenhang mit dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2007 getroffen 

worden. 

 

 Die Kreditverfassungsgrenze im Landeshaushalt ist 2006 trotz aller bisheri-

ger Anstrengungen deutlich überschritten. Deshalb ist es das erklärte Ziel, 

den Landeshaushalt weiter nachhaltig zu konsolidieren. Der mit dem Haus-

halt 2006 eingeleitete Konsolidierungspfad wird daher im Jahr 2007 konse-

quent weiterverfolgt. Dabei können keine Politikbereiche, auch nicht die 

Kommunalfinanzierung, ausgespart werden. Denn der Anspruch der 

Kommunen nach Art. 79 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 

wird durch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes begrenzt. Schließ-

lich hat das Land neben dem kommunalen Selbstverwaltungsanspruch zahl-

reiche andere, ebenfalls verfassungsrechtlich gewährleistete und somit 

gleichwertige Aufgaben zu erfüllen. 

 

 Im Verhältnis zu den Gemeinden ist als wesentliche Maßnahme im Sanie-

rungskonzept für den Landeshaushalt 2007 neben der Erhöhung der Kran-

kenhausumlage der Kommunen die Minderung der Leistungen im Steuer-

verbund durch Herausnahme der Grunderwerbsteuer als fakultatives Ele-

ment aus den Verbundgrundlagen vorgesehen. Trotz dieser Einsparung zu-

gunsten des Landeshaushaltes i. H. v. 162 Mio EUR verbleibt im Steuerver-

bund eine Verbesserung von 620 Mio EUR oder 10,7 v. H. im Vergleich zu 

2006. 

 

 Im Einzelnen  

 

 Die in 2006 vorgenommenen strukturellen Änderungen im Bereich der Ge-

meindefinanzierung werden weitergeführt: 
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 Steuerverbund  

 

1. Die verfügbare Verbundmasse wird nach dem Ist-Aufkommen der maß-

geblichen Steuereinnahmen des Landes berechnet; für den Steuerver-

bund 2007 umfasst der Referenzzeitraum die Zeitspanne vom 01.10.2005 

bis zum 30.09.2006. 

 

2. Die Zahlungen des Landes in den Länderfinanzausgleich mindern als 

Steuerkraftausgleich zwischen den Ländern die Verbundgrundlagen. 

 

3. Die bisherige gesonderte Abrechnung des Steuerverbundes wird nur noch 

für 2005 im Rahmen des Verbundes 2007 vorgenommen. 

 

 Einheitslasten  

 

 Die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten wird über die erhöhte 

Gewerbesteuerumlage sowie verbundsystematische Auswirkungen (ein-

heitsbedingt geminderte Verbundgrundlagen) erbracht. Die erhöhte Gewer-

besteuerumlage wird voraussichtlich mit 36 Umlagepunkten berechnet. Sie 

ist mit 695 Mio EUR veranschlagt. 

 

 Steuerverbundvolumen  

 

 Die Kommunen werden im Rahmen des Steuerverbundes 2007 weiter mit 

23 v. H. an den Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftsteuern be-

teiligt. Allerdings wird die freiwillige Beteiligung an 4/7 der Grunderwerbsteuer 

des Landes nicht fortgeführt (s. o.). Die maßgeblichen Ist-Verbundsteuerein-

nahmen (01.10.05 - 30.09.06) und die entsprechenden LFA-Zahlungen 

lagen zum Zeitpunkt der Kabinettverabschiedung des Entwurfs des GFG 

2007 noch nicht vollständig vor. Daher wurde das Ist-Aufkommen der Quar-

tale II und III/2006 auf der Basis der Mai-Steuerschätzung geschätzt. Die 

hiernach berechnete Verbundmasse beträgt 6.591,1 Mio EUR. Davon sind 

2,8 Mio EUR für Tantiemen abzuziehen, die das Land für die Gemeinden 

aufgrund gesetzlicher Vorschriften und vertraglicher Vereinbarungen zu ent-

richten hat. Das im Steuerverbund noch verbliebene Befrachtungsvolumen 

(Haushaltskonsolidierung 1999) reduziert die Verbundmasse um 

166,2 Mio EUR, während die Abrechnung aus 2005 sie um 10,5 Mio EUR 

erhöht. Danach steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Haus-

haltsjahr 2007 ein Finanzvolumen von 6.432,6 Mio EUR zur Verfügung. Da-
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mit ist ein rechnerischer Zuwachs von 10,7 v. H. gegenüber 2006 zu ver-

zeichnen. 

 

 
 2006 2007 Veränderung 
 Mio EUR Mio EUR Mio EUR v. H. 

Gemeinschaftsteuern 29.098,8 29.231,1 + 132,4 + 0,5 
Grunderwerbsteuer 4/7 625,1 x - 625,1  x 
Länderfinanzausgleich - 540,8 - 327,9 + 212,8  x 
Kompensation Familienleistungsausgleich - 469,6 - 466,1 + 3,4  x 
Kompensation Ost-Ausgleich Hartz IV 165,0 220,0 + 55,0 + 33,3 

Summe Verbundgrundlagen 28.878,5 28.657,1 - 221,4 - 0,8 

Verbundsatz 23 v. H. 23 v. H.   

Verbundmasse 6.642,1 6.591,1 - 50,9 - 0,8 

Kreditierung - 674,4 x + 674,4  x 
Tantiemen und sonstige Leistungen für Kommunen - 3,7 - 2,8 + 0,9  x 
Befrachtungsvolumen - 166,2 - 166,2 0,0 0,0 
Abrechnung Vorjahre 15,0 10,5 - 4,5 - 29,9 

Gesamtzuweisung 5.812,8 6.432,6 + 619,9 + 10,7 

 Differenzen in den Summen durch Rundungen 
 

 

 Der Steuerverbund wird endgültig im IV. Quartal 2006 auf der Basis der tat-

sächlichen Ist-Einnahmen aus den Verbundsteuern und der tatsächlichen 

LFA-Zahlungen im Bezugszeitraum endgültig berechnet und im Wege einer 

Ergänzungsvorlage in die Haushaltsberatungen eingebracht werden. 

 

 Mittelverteilung  

 

 Die Landesregierung hat unter Berücksichtigung der aktuellen Haushalts- 

und Bedarfssituation auf kommunaler Ebene und Landesseite folgende Ent-

scheidungen über die Mittelverteilung getroffen: 

 

1. Die Schlüsselzuweisungen nehmen 2007 um 10,7 v. H. gegenüber dem 

Vorjahr zu. 

 

2. Die Schulpauschale wird wie im Vorjahr mit 460 Mio EUR dotiert, davon 

sind 70 Mio EUR konsumtiv veranschlagt. Die Kommunen haben insbe-

sondere die Möglichkeit, die Pauschale für größere Sanierungsarbeiten 

und alternative Finanzierungswege zu verwenden. 

 

3. Die Sportpauschale wird weiterhin mit 50 Mio EUR veranschlagt. 
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4. Die Mittel zur pauschalen Investitionsförderung (IVP) betragen insgesamt 

407,9 Mio EUR und nehmen damit um 27,0 v. H. gegenüber dem Vorjahr 

zu. 

 

5. Für Bedarfszuweisungen werden 21,4 Mio EUR zur Verfügung gestellt. 

Die Ausgabenansätze werden im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 030 nach-

gewiesen. 

 

 
 2006 2007 Veränderung 

 Mio EUR Mio EUR Mio EUR v. H. 
Schlüsselzuweisungen 4.962,4 5.493,4 + 531,0 + 10,7 

- Gemeinden 
- Kreise 
- Landschaftsverbände (LV) 

3.894,9 
580,7 
486,8 

4.311,6 
642,8 
538,9 

+ 416,8 
+ 62,1 
+ 52,1 

+ 10,7 
+ 10,7 
+ 10,7 

Schulpauschale 460,0 460,0 0,0 0,0 

Sportpauschale 50,0 50,0 0,0 0,0 

Investitionspauschalen 321,0 407,9 + 86,8 + 27,0 

- Allgemeine IVP 
- IVP Sozialhilfeträger 
- IVP LV (Eingliederungshilfe) 

270,7 
27,4 
22,9 

344,0 
34,8 
29,1 

+ 73,2 
+ 7,4 
+ 6,2 

+ 27,0 
+ 27,0 
+ 27,0 

Bedarfszuweisungen 19,3 21,4 + 2,1 + 10,7 
Summe Zuweisungen 5.812,8 6.432,6 + 619,9 + 10,7 

Differenzen in den Summen durch Rundungen 

 

 

 Weitere Leistungen an die Kommunen  

 

 Neben den Leistungen im Rahmen des Steuerverbundes stellt das Land den 

Kommunen weitere Mittel zur Verfügung: 

 

1. Zuweisungen nach näherer Bestimmung des Gemeindefin anzie-

rungsgesetzes  

 

• Zu den Kosten der Lastenausgleichsverwaltung werden insgesamt 

6,3 Mio EUR bereitgestellt. 

 

• Die Belastungen der Gemeinden aus der Neuregelung des Familien-

leistungsausgleichs werden weiterhin mit 26 v. H. des dem Land zu-

stehenden Anteils aus 6,45 zusätzlichen Umsatzsteuerpunkten aus-

geglichen. Der Ausgleichsbetrag 2007 für die Gemeinden beträgt 

535 Mio EUR, das sind 60 Mio EUR mehr als in 2006. 
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2. Leistungen nach Maßgabe des Haushaltsplans  

 

 Für eine Vielzahl von Zweckbestimmungen sieht der Landeshaushalt 

2007 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i. H. v. 

5,4 Mrd. EUR vor, zu denen z. T. der Bund aufgrund gesetzlicher Be-

stimmungen oder sonstiger Vereinbarungen Finanzhilfen gewährt. Nach 

Verabschiedung des Landeshaushalts durch den Landtag werden die 

beschlossenen Zweckzuweisungen und ihre Dotierung im Ministerialblatt 

des Landes bekannt gegeben. 

 

3. Gesamtzuweisungen  

 

 Die Gesamtleistung des Landes NRW an seine Kommunen beträgt rd. 

12,4 Mrd. EUR. Der Anteil der Leistungen an Kommunen an den berei-

nigten Gesamtausgaben des Landes beträgt damit rd. 25,0 v. H. 

 

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  

 

 Die Gemeinden erhalten unverändert 15 v. H. des im Lande vereinnahm-

ten Aufkommens an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer 

sowie 12 v. H. des Aufkommens des Zinsabschlags (unter Berücksichti-

gung der Zerlegung nach Art. 107 Abs. 1 GG). Dieser Anteil wird für 

2007 auf 5,14 Mrd. EUR geschätzt. Das sind 185 Mio EUR mehr als 

2006. 

 

 Im Gegenzug zu dem den Gemeinden überlassenen Einkommensteuer-

anteil führen die Gemeinden eine Gewerbesteuerumlage an den Bund 

und das Land ab. Auf den Bund entfallen davon 16, auf das Land 

22 Umlagepunkte. Der Landesanteil beträgt 425 Mio EUR, 30 Mio EUR 

mehr als 2006. 

 

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  

 

 Im Gegenzug zum Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die 

Gemeinden ab 1998 einen Anteil von 2,2 v. H. an den Steuern vom 

Umsatz (nach Vorwegzuteilung an den Bund für den Zuschuss an die 

Rentenversicherung und ab 2007 an die Arbeitslosenversicherung). 

Diese Umsatzsteuerbeteiligung wird für 2007 auf 790 Mio EUR 

geschätzt, 110 Mio EUR mehr als 2006. 
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6. Vermögen und Schulden des Landes  

 

6.1 Grundbesitz  

 

 Das zum 01.01.2001 errichtete teilrechtsfähige Sondervermögen Bau- und 

Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) hat die Aufgabe, 

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für Zwecke des Landes nach 

kaufmännischen Grundsätzen zu erwerben, zu bewirtschaften, zu entwickeln 

und zu verwerten. 

 

 Für diese Aufgabe ist zum 01.01.2001 das Liegenschaftsvermögen des Lan-

des NRW bis auf wenige Ausnahmen an den BLB NRW abgegeben worden. 

 

 Von der Abgabe ausgenommen wurde lediglich das Grundvermögen der 

Forstwirtschaft und des Natur- und Landschaftsschutzes sowie wenige Son-

derliegenschaften, d. h. Liegenschaften, die wegen ihrer Beschaffenheit oder 

Nutzung für eine Bewirtschaftung, Entwicklung oder Verwertung nach kauf-

männischen Grundsätzen durch den BLB NRW ungeeignet sind. 

 

 Zu den Sonderliegenschaften gehören beispielsweise die Gebäude des 

Landtages, die Kirchen im Eigentum des Landes, die Schlösser Augustus-

burg und Falkenlust in Brühl etc. 

 

 Das vom BLB NRW verwaltete Liegenschaftsvermögen besteht aus rd. 

1.400 Grundstücken mit rd. 4.440 Gebäuden und hat einen Wert von rd. 

7,88 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2005). 

 

 Es bestehen ferner die folgenden Schul- und Studienfonds als Sondervermö-

gen ohne Rechtspersönlichkeit, die zum überwiegenden Teil aus Grundver-

mögen bestehen: 

 

• Haus Büren’scher Fonds 

• Paderborner Studienfonds 

• Bergischer Schulfonds 

• Gymnasialfonds Münstereifel 

• Münster’scher Studienfonds 

• Beckum-Ahlen’scher Klosterfonds 
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 Die Verwaltung des Bergischen Schulfonds, des Gymnasialfonds Münster-

eifel, des Münster’schen Studienfonds und des Beckum-Ahlen’schen 

Klosterfonds wird seit dem 01.01.2002 vom BLB NRW wahrgenommen. 

 

 Das Land NRW - Landesforstverwaltung - ist mit Stichtag 31.12.2005 Eigen-

tümer von 119.500 ha Forstfläche, davon 116.500 ha Holzboden- und Nicht-

holzbodenfläche sowie 3.000 ha Nebenfläche im Wert von insgesamt 

992,04 Mio EUR als Verwaltungsvermögen. Dies ist der weitaus größte Teil 

des Grundvermögens des Landes und umfasst ca. 13 v. H. der Gesamt-

waldfläche im Land. Über 40 v. H. der Waldfläche sind als FFH-Gebiete 

("Flora-Fauna-Habitat") ausgewiesen worden. Insgesamt sind ca. 75 v. H. 

der im Eigentum der Landesforstverwaltung befindlichen land- und forstwirt-

schaftlichen Flächen als Naturschutz-, FFH- und Vogelschutzgebiete gemel-

det. Die restlichen Flächen - bis auf ca. 2 v. H. - stehen unter Landschafts-

schutz. Ferner hat das Land bisher ca. 2.893 ha Waldfläche angepachtet. 

Die Jagdbetriebsfläche (Verwaltungsjagdfläche) beträgt 53.715 ha. Sie setzt 

sich zusammen aus Eigentum und angegliederten Flächen abzüglich abge-

gliederter Flächen. Hinzu kommen noch 7.424 ha im Nationalpark Eifel, die 

nach Schutzzwecken des Nationalparks jagdlich bewirtschaftet werden. Die 

verbleibende Fläche ist an Dritte verpachtet. 

 

 Die Einnahmen aus dem Forst- und Jagdbetrieb betrugen im Haushaltsjahr 

2005 insgesamt rd. 27,6 Mio EUR. 

 

6.2 Landesbetriebe  

 

 Derzeit verfügt das Land über insgesamt zehn Landesbetriebe i. S. v. § 26 

der LHO. 

 

a) Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordr hein-Westfalen  

 

 Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW ist 2001 in 

einen Landesbetrieb überführt worden. 

 

 Es ist Landesdatenverarbeitungszentrale, statistisches Landesamt sowie 

zentraler statistischer Dienstleister. Zu den Aufgaben des statistischen 

Landesamtes - auch als zentraler statistischer Dienstleister - gehört die 

Durchführung, Auswertung, Analyse und Weiterentwicklung sowie die 

Veröffentlichung der durch EG-, Bundes- und Landesrecht angeordneten 
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Statistiken, die Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von 

Wahlen und Volksabstimmungen, die Bereitstellung der Landesdaten-

bank sowie die Unterstützung und Beratung des Landtages, des Landes-

rechnungshofes und der Landesverwaltung insgesamt bei statistischen 

Fragen. 

 

 Der Jahreserfolgsplan für das Haushaltsjahr 2007 weist für diese Aufga-

ben einen Betriebskostenzuschuss des Landes i. H. v. 58,1 Mio EUR 

aus. 

 

 Die Aufgabe des Landesbetriebes als Datenverarbeitungszentrale, die 

ausschließlich entgeltfinanziert wird, umfasst den Einsatz moderner In-

formations- und Kommunikationstechniken. Sie steht allen Geschäftsbe-

reichen der Landesverwaltung zur Verfügung. Aufgabenschwerpunkt ist 

hierbei die Unterstützung bei IT-, Verwaltungs- und Beratungsaufgaben 

sowie die Bereitstellung der Netzinfrastruktur für die Landesverwaltung. 

 

b) Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen  

 

 Das Landesvermessungsamt NRW ist 2001 in einen Landesbetrieb 

überführt worden. 

 

 Seine Aufgaben sind: 

 

• Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Lage-, Höhen- und 

Schwerefestpunktfeldes sowie die Führung des amtlichen Nachweises 

der Festpunktfelder, 

 

• Erfassung, Dokumentation und Bereitstellung der Informationen über 

die topografischen Gegebenheiten des Landgebiets sowie Durchfüh-

rung und Lenkung von photogrammmetrischen Arbeiten, 

 

• Bearbeitung, Drucklegung, Herausgabe und Verbreitung der topogra-

fischen Landeskartenwerke sowie Wahrnehmung der Interessen des 

Landes bei ihrer Nutzung durch Dritte, 

 

• Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von Programmsystemen für 

automatisierte Verfahren der Landesvermessung und zur einheitlichen 

Führung des Liegenschaftskatasters. 
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 Der Jahreserfolgsplan für das Haushaltsjahr 2007 weist einen Betriebs-

kostenzuschuss des Landes i. H. v. 23,1 Mio EUR aus. 

 

c) Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen  

 

 Das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum Hagen ist 2003 in einen Lan-

desbetrieb überführt worden. 

 

 Es steht allen Geschäftsbereichen der Landesverwaltung zur Durchfüh-

rung von Datenverarbeitungsaufgaben zur Verfügung. Der Landesbe-

trieb ist schwerpunktmäßig für DV-Aufgaben der Bereiche Justiz, Zen-

tralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, Bezirksregierungen, Lan-

desamt für Ernährungswirtschaft und Jagd und des Landesinstituts für 

Bauwesen zuständig. 

 

 Der Jahreserfolgsplan für das Haushaltsjahr 2007 weist keinen Betriebs-

kostenzuschuss des Landes aus. Die Leistungen werden aufgrund von 

mit den Auftraggebern geschlossenen Vereinbarungen (Aufträge) vom 

Landesbetrieb gegen Entgelt erbracht. Entsprechende Haushaltsmittel 

sind in den Einzelplänen/Kapiteln der Auftraggeber veranschlagt. 

 

d) Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln  

 

 Das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum Köln ist 2003 in einen Landes-

betrieb überführt worden. 

 

 Es steht allen Geschäftsbereichen der Landesverwaltung zur Durchfüh-

rung von Datenverarbeitungsaufgaben zur Verfügung. Aufgabenschwer-

punkte sind die IT-Anwendungsbereitstellung für die Bezirksregierungen 

und andere Landesbehörden, insbesondere die Eichverwaltung, die Ar-

beitsschutzverwaltung sowie die Studentenwerke und kommunalen 

Ämter für Ausbildungsförderung im Aufgabenvollzug nach dem Bundes-

ausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und Aufstiegsfortbildungsförde-

rungsgesetz (AFBG). Ressortübergreifende Aufgaben sind die Beratung 

und Unterstützung der Landesverwaltung bei der Einführung von 

Workflow- und Management-Systemen, Förderverfahren, Dokumenten-

erstellung und Behördeninformationssystemen. 
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 Der Jahreserfolgsplan für das Haushaltsjahr 2007 weist keinen Betriebs-

kostenzuschuss des Landes aus. Die Leistungen werden aufgrund von 

mit den Auftraggebern geschlossenen Vereinbarungen (Aufträge) vom 

Landesbetrieb gegen Entgelt erbracht. Entsprechende Haushaltsmittel 

sind in den Einzelplänen/Kapiteln der Auftraggeber veranschlagt. 

 

e) Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster  

 

 Das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum Münster ist 2003 in einen Lan-

desbetrieb überführt worden. 

 

 Es hat seinen Sitz in Münster und eine Nebenstelle in Düsseldorf. Es 

steht allen Geschäftsbereichen der Landesverwaltung zur Durchführung 

von Datenverarbeitungsaufgaben zur Verfügung. Der Landesbetrieb ist 

schwerpunktmäßig für Aufgaben der Landesversorgungsverwaltung zu-

ständig. 

 

 Der Jahreserfolgsplan für das Haushaltsjahr 2007 weist keinen Betriebs-

kostenzuschuss des Landes aus. Die Leistungen werden aufgrund von 

mit den Auftraggebern geschlossenen Vereinbarungen (Aufträge) vom 

Landesbetrieb gegen Entgelt erbracht. Entsprechende Haushaltsmittel 

sind in den Einzelplänen/Kapiteln der Auftraggeber veranschlagt. 

 

f) Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen  

 

 Die zentrale geowissenschaftliche Einrichtung wird seit Januar 2001 als 

Landesbetrieb geführt. Der Landesbetrieb untersucht landesweit den 

Untergrund, erfasst, sammelt und dokumentiert untergrundbezogene 

Daten, interpretiert diese und stellt sie in einem Fachinformationssystem 

für Planung und Problemlösung bei allen untergrundbezogenen Frage-

stellungen zur Verfügung. Er nimmt als geologische Landesanstalt nach 

dem Lagerstättengesetz wesentliche Funktionen im öffentlichen Inte-

resse insbesondere für die Daseinsfürsorge und die Risikobewertung 

wahr. 
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 Der geprüfte Jahresabschluss 2004 weist zum 31.12.2004 ein Anlage-

vermögen von 2,2 Mio EUR und ein Umlaufvermögen von 6,4 Mio EUR 

aus. Nach dem Erfolgsplan 2007 ist für das Haushaltsjahr 2007 eine 

Zuführung des Landes für den laufenden Betrieb i. H. v. 15,2 Mio EUR 

erforderlich. Zuführungen für Investitionen wurden für das Haushaltsjahr 

2007 nicht mehr vorgesehen. 

 

g) Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen  

 

 Der seit dem 01.01.2001 bestehende Landesbetrieb Straßenbau erbringt 

Dienstleistungen für die Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. 

Die Aufgaben umfassen insbesondere Planung, Baumanagement und 

Betrieb der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fern-

verkehrs, der Landesstraßen und in bestimmten Kommunen der Kreis- 

und Gemeindestraßen. 

 

 Mit dem im Jahresabschluss 2005 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von 

rd. 9 Mio EUR konnte der geplante Fehlbetrag von rd. 11,7 Mio EUR 

unterschritten werden. Wie schon für 2006 plant der Landesbetrieb 

Straßenbau für 2007 ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Erfolgsplan sieht 

für 2007 Zuführungen des Landes zur betrieblichen Unterhaltung der 

Landesstraßen von rd. 69,8 Mio EUR (wie 2006) und eine unter dem 

Plan für 2006 (rd. 252,1 Mio EUR) liegende Zuführung zum laufenden 

Betrieb von rd. 239,4 Mio EUR vor. Die Zuführung zu betrieblichen 

Investitionen sinkt gegenüber 2006 (rd. 19,9 Mio EUR) auf rd. 

18,2 Mio EUR. 

 

h) Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen  

 

 Das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen ist 1995 in einen Landes-

betrieb überführt worden. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Durchfüh-

rung von Prüfungen von Stoffen, Produkten, Anlagen und Verfahren im 

öffentlichen Interesse mit dem Ziel, die Allgemeinheit gegen Gefahren zu 

sichern und die Wirtschaft in der Qualitätssicherung zu unterstützen. 

 

 Der geprüfte Jahresabschluss 2004 weist zum 31.12.2004 ein Anlage-

vermögen von 4,1 Mio EUR und ein Umlaufvermögen von 7,5 Mio EUR 

aus. Nach dem Erfolgsplan 2007 ist für das Haushaltsjahr 2007 ein aus-

geglichenes Ergebnis zu erwarten. 
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i) Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen  

 

 Zum 01.01.2005 wurde der Landesbetrieb Wald und Holz NRW errichtet. 

 

 Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW nimmt Aufgaben im Rahmen 

der Geschäftsfelder landeseigener Forstbetrieb, forstliche Dienstleistun-

gen und Hoheitsaufgaben wahr. Seine Aufgaben ergeben sich insbe-

sondere aus dem Bundeswaldgesetz und dem Landesforstgesetz. Der 

Landesbetrieb ist als Teil der Landesforstverwaltung für die Erhaltung 

und Vermehrung des Waldbestandes und die Sicherung seiner Nutz-, 

Schutz- und Erholungsfunktion i. S. d. umfassenden Nachhaltigkeitsde-

finition des Landesforstgesetzes verantwortlich. 

 

 Der Landesbetrieb besteht aus der bisherigen höheren Forstbehörde 

NRW sowie den bisherigen staatlichen Forstämtern und den bisherigen 

Forstämtern der Landwirtschaftskammer NRW sowie den Jugendwald-

heimen. Die Zuständigkeit für Beratung und phytosanitäre Kontrollen für 

Forstpflanzen- und Dendromasse ist von der Landwirtschaftskammer 

NRW auf den Landesbetrieb übertragen worden. Die Einheitsforstver-

waltung bleibt als staatliche Sonderverwaltung erhalten, d. h. der Lan-

desbetrieb bewirtschaftet den Staatswald des Landes NRW, unterstützt 

den privaten und kommunalen Waldbesitz als Dienstleister und ist als 

Forstbehörde für die Förderung der Forst- und Holzwirtschaft tätig. 

 

 Die planmäßigen Zuführungen als Entgelte und als Ausgleich für Minder-

erträge aus dem Landeshaushalt betrugen im Jahr 2006 43,06 Mio EUR 

(zzgl. 1,46 Mio EUR Investitionen) und betragen 2007 41,116 Mio EUR 

(zzgl. 1,30 Mio EUR Investitionen). 

 

j) Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfal en 

 

 Die Eichverwaltung Nordrhein-Westfalen ist im Januar 2001 in einen 

Landesbetrieb überführt worden. Kernaufgabe des Landesbetriebes ist 

der Vollzug der Bestimmungen im gesetzlich geregelten Mess- und 

Eichwesen, insbesondere im Gesetz über Einheiten im Messwesen, im 

Eichgesetz, im Medizinproduktegesetz, in der Fertigpackungsverordnung 

und im Waffengesetz (Beschussrecht). Daneben ist der Landesbetrieb 

nach dem Gefahrgutrecht u. a. zuständig für die Erteilung und Ent-
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ziehung der Zulassung für Container und für die Baumusterzulassung 

von fest verbundenen Tanks, Aufsetztanks und Batteriefahrzeugen. Für 

den Regierungsbezirk Arnsberg ist der Landesbetrieb regional zustän-

dige Messstelle zur Umweltradioaktivität nach dem Strahlenschutzvor-

sorgegesetz. 

 

 Der geprüfte Jahresabschluss 2004 weist zum 31.12.2004 ein Anlage-

vermögen von 2,8 Mio EUR und ein Umlaufvermögen von 7,6 Mio EUR 

aus. Nach dem Erfolgsplan 2007 ist für das Haushaltsjahr 2007 eine 

Zuführung des Landes für den laufenden Betrieb i. H. v. 4,6 Mio EUR 

erforderlich. Zuführungen für Investitionen wurden für das Haushaltsjahr 

2007 nicht mehr vorgesehen. 

 

6.3 Kapitalvermögen  

 

a) Rücklagen am 31.12.2005 (Stand: Ende Hj. 2005):  

 

 Bisherige Rücklagen sind bis zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 

2005 aufgelöst worden. 

 

b) Sonstiges Kapitalvermögen:  

 

 Der wesentliche Teil des sonstigen Kapitalvermögens des Landes be-

steht in Forderungen. Bei den Forderungen handelt es sich hauptsäch-

lich um Darlehen. 

 

 Die Darlehensforderungen beruhen zum größten Teil auf den seit 1945 

aus ordentlichen und außerordentlichen Landesmitteln ausgezahlten 

Darlehen. 

 

 Daneben bestehen in geringem Umfang Forderungen im Wesentlichen 

aus Restkaufgeldern und Vorauszahlungen. 

 

 Außerdem besteht eine Forderung des Landes Nordrhein-Westfalen 

gegenüber seinem teilrechtsfähigen Sondervermögen (BLB NRW) 

i. H. v. 5.816,6 Mio EUR. 
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 Die Forderungen (ohne BLB NRW) betrugen nach dem Stand vom 

Rechnungsabschluss 2005 (Mio EUR): 

 

 
 

Aufgabengebiet - Mio EUR - 
 

 

1. Allgemeine Dienste 0,0 

 

2. Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, 

kulturelle Angelegenheiten 0,9 

 

3. Soziale Sicherung, soz. Kriegsfolgeaufgaben, 

Wiedergutmachung 968,9 

 

4. Gesundheit, Sport und Erholung 10,1 

 

5. Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale 

Gemeinschaftsdienste 1,0 

 

6. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 300,0 

 

7. Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 

Dienstleistungen 192,1 

 

8. Verkehrs- und Nachrichtendienst 3,7 

 

9. Wirtschaftsunternehmen, Allgem. Grund- und 

Kapitalvermögen, Sondervermögen 260,4 

 

10. Allgemeine Finanzwirtschaft 0,0 

 

 

Insgesamt 1.737,2 
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6.4 Beteiligungen  

 

 Das Land Nordrhein-Westfalen ist an den nachstehenden Körperschaften 

des öffentlichen Rechts und Gesellschaften des Privatrechts beteiligt 

(Stand: 30.06.2006). 

 

 Für die in Klammern angegebenen verwaltenden Ministerien werden 

folgende Abkürzungen verwendet: 

 

 StK = Staatskanzlei 

 

 MIWFT = Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung 

   und Technologie 

 

 FM = Finanzministerium 

 

 MWME = Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 

 

 IM = Innenministerium 

 

 MAGS = Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 

 MSW = Ministerium für Schule und Weiterbildung 

 

 MBV = Ministerium für Bauen und Verkehr 

 

 MUNLV = Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 

   Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

 

 MGFFI = Ministerium für Generationen, Familie, 

   Frauen und Integration 
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6.5 Schulden  

 

 Die Schulden des Landes Nordrhein-Westfalen setzen sich am 31.12.2005 

wie folgt zusammen: 

 

 

  - Mio EUR - 

1. Schulden aus Kreditmarktmitteln 108.939,4 
 

2. Auslandsschulden, soweit auf fremde 
Währung lautend 0,1 

 

3. Summe 1. - 2. 108.939,5 
 

4. Schulden bei Gebietskörperschaften: 
 

a) beim Bund 3.277,4 
b) bei Ländern - 
c) bei Gemeinden (GV) - 
d) beim ERP-Sondervermögen - 

 

 Schulden bei Gebietskörperschaften zusammen 3.277,4 
 

Schulden insgesamt 112.216,9 
 

 

 Schuldenstand am Kreditmarkt nach Arten  

 

 Ende J. 2005 
 (= 31.12.2005) 
 - Mio EUR - 
 
Landesschatzanweisungen 51.235,9 
Schuldscheindarlehen 57.703,5 
 

Kreditmarktmittel insgesamt 108.939,4 
 



 

 

- A 95 - 

 

6.6 Gewährleistungen  

 

 Im Kapitalbuch für Bürgschaften von Nordrhein-Westfalen waren am 

31.12.2005 folgende Gewährleistungsverpflichtungen eingetragen: 

 

 

 - Mio EUR - 

 

1. Bürgschaften: 

 

a) Wirtschaftsbetriebe 2.613,0 

b) Unternehmen mit Landesbeteiligung 327,2 

c) Finanzierungsgesellschaft 514,0 

d) Kleinwohnungen 1,6 

e) Landwirtschaftliche Betriebe 1,5 

 

2. Rückbürgschaften: 

 

a) Kreditgarantiegemeinschaften 563,0 

b) Wohnungsbau 460,2 

 

 

Zwischensumme 4.480,56 

 

 

3. Garantien (einschl. Rückgarantie- und 

Haftungsfreistellungserklärungen) 4.167,8 

 

 

Gewährleistungen insgesamt 8.648,36 

 

 

 

                     
6 Differenz durch Runden der Zahlen 



 

 

- A 96 - 

 

7. Finanzstatistische Übersichten:  



1. Gesamtausgaben 1) von Bund, Ländern und Gemeinden  2)

Bund Länder 3) Gemeinden 3)

Veränd. geg. Veränd. geg. Veränd. geg.
in Mrd. EUR Vorjahr in Mrd. EUR Vorjahr in Mrd. EUR Vorj ahr

in v. H. in v. H. in v. H.

1970 45,0 - 39,4 - 28,9 -
1971 50,3 + 11,9 45,2 + 14,8 34,5 + 19,3
1972 56,8 + 12,8 51,1 + 13,1 38,2 + 10,8
1973 62,7 + 10,3 58,8 + 15,1 43,0 + 12,5
1974 68,5 + 9,4 68,0 + 15,5 49,0 + 14,0
1975 80,2 + 17,1 74,2 + 9,2 51,8 + 5,6
1976 83,1 + 3,6 78,4 + 5,6 53,1 + 2,6
1977 87,9 + 5,8 82,1 + 4,7 54,5 + 2,7
1978 96,9 + 10,2 89,3 + 8,8 54,7 + 0,4
1979 104,0 + 7,3 96,9 + 8,5 59,5 + 8,8
1980 110,3 + 6,1 104,8 + 8,1 66,6 + 11,8
1981 119,1 + 8,0 107,7 + 2,8 69,4 + 4,3
1982 125,1 + 5,0 111,2 + 3,3 69,5 + 0,0
1983 126,2 + 0,9 113,1 + 1,6 68,6  - 1,3
1984 128,7 + 2,0 115,9 + 2,5 69,7 + 1,7
1985 131,5 + 2,1 120,2 + 3,7 73,4 + 5,3
1986 133,7 + 1,7 124,7 + 3,8 77,8 + 6,0
1987 137,6 + 2,9 129,0 + 3,4 80,8 + 3,9
1988 140,8 + 2,4 131,8 + 2,2 83,1 + 2,9
1989 148,2 + 5,2 137,8 + 4,5 87,7 + 5,4
1990 157,5 + 6,3 146,3 + 6,2 94,7 + 8,1
1991 205,4   x 4) 200,2   x 4) 125,4   x 4)

1992 218,4 + 6,3 215,1 + 7,4 142,7 + 13,8
1993 233,9 + 7,1 226,0 + 5,2 148,2 + 3,9
1994 240,9 + 3,0 230,1 + 1,7 150,4 + 1,5
1995 237,6  - 1,4 237,2 + 3,1 152,7 + 1,5
1996 232,9  - 2,0 243,1 + 2,5 148,6  - 2,7
1997 225,9  - 3,0 241,6  - 0,6 143,7  - 3,3
1998 233,6 + 3,4 243,2 + 0,7 142,5  - 0,8
1999 246,9 + 5,7 245,3 + 0,8 143,8 + 0,9
2000 244,4  - 1,0 249,3 + 1,7 146,1 + 1,6
2001 243,1  - 0,5 255,0 + 2,3 148,3 + 1,5
2002 5) 249,3 + 2,5 257,0 + 0,8 150,0 + 1,1
2003 256,7 + 3,0 258,7 + 0,7 149,9  - 0,0
2004 6) 251,6  - 2,0 256,0  - 1,0 149,2  - 0,5
2005 6)  7) 259,8 + 3,3 259,0 + 1,2 153,3 + 2,8

1) Ausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgänge
2) Ab 1991 mit Beitrittsgebiet
3) Ohne Krankenhäuser mit kaufmännischer Buchführung
4) Mit dem Vorjahr nicht vergleichbar
5) Ab 2002: Neue Haushaltssystematik
6) Gemeinden vorläufiges Ist 
7) Stand: Finanzplanungsrat Juni 2006

Quellen:  Finanzberichte des Bundes, BMF; Haushaltsrechnungsstatistik; Vierteljahresstatistik, BMF

Jahr
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2. Personalausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden  1)

Personalausgaben Personalausgabenquote  2)

Bund Länder Gemeinden Bund Länder Gemeinden

- in Mio EUR - - in v. H. -
1970 7.438 15.933 7.782 16,5 40,5 26,9
1971 8.702 19.144 9.338 17,3 42,4 27,1
1972 9.692 21.305 10.498 17,1 41,7 27,5
1973 10.875 24.586 12.112 17,4 41,8 28,2
1974 12.287 28.511 14.245 17,9 42,0 29,1
1975 13.011 31.165 15.521 16,2 42,0 30,0
1976 13.421 33.109 16.179 16,2 42,2 30,5
1977 14.043 35.515 16.902 16,0 43,3 31,0
1978 14.710 37.365 15.057 15,2 41,8 27,5
1979 15.426 39.861 15.817 14,8 41,1 26,6
1980 16.433 42.739 17.115 14,9 40,8 25,7
1981 17.426 44.395 18.130 14,6 41,2 26,1
1982 17.587 45.807 18.610 14,1 41,2 26,8
1983 17.966 47.197 19.032 14,2 41,7 27,8
1984 18.128 47.839 19.429 14,1 41,3 27,9
1985 18.749 48.923 20.217 14,3 40,7 27,5
1986 19.398 50.930 21.479 14,5 40,8 27,6
1987 20.083 52.538 22.588 14,6 40,7 27,9
1988 20.511 53.858 23.107 14,6 40,9 27,8
1989 21.136 55.158 23.717 14,3 40,0 27,1
1990 22.088 58.101 25.320 14,0 39,7 26,7
1991 24.915 70.936 35.541 12,1 35,4 28,4
1992 26.328 78.084 39.718 12,1 36,3 27,8
1993 26.952 82.908 40.359 11,5 36,7 27,2
1994 26.928 84.891 39.741 11,2 36,9 26,4
1995 27.064 88.361 40.524 11,4 37,2 26,5
1996 27.031 89.890 39.835 11,6 37,0 26,8
1997 26.836 90.451 38.980 11,9 37,4 27,1
1998 26.653 91.363 38.710 11,4 37,6 27,2
1999 26.963 93.028 39.191 10,9 37,9 27,3
2000 26.517 93.802 39.550 10,8 37,6 27,1
2001 26.807 94.537 39.388 11,0 37,1 26,6
2002 3) 26.986 96.932 40.000 10,8 37,7 26,7
2003 27.235 97.051 40.547 10,6 37,5 27,0
2004 4) 26.758 97.315 40.459 10,6 38,0 27,1
2005 4)  5) 26.372 96.322 40.887 10,1 37,2 26,7

1) Ab 1991 mit Beitrittsgebiet
2) Anteil der Personalausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben in v. H. (ohne besondere
   Finanzierungsvorgänge)
3) Ab 2002: Neue Haushaltssystematik
4) Gemeinden vorläufiges Ist 
5) Stand: Finanzplanungsrat Juni 2006

 Quellen:  Finanzberichte des Bundes, BMF; Haushaltsrechnungsstatistik, Vierteljahresstatistik,
                BMF; eigene Berechnungen

Jahr
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4. Kassenmäßige Steuereinnahmen des Bundes,
der Länder und des Landes Nordrhein-Westfalen

nach der Steuerverteilung
- ohne steuerähnliche Abgaben -

- in Mio EUR - - in v. H. - - in Mio EUR - - in v. H. - - in Mio EUR - - in v. H. - - in Mio EUR -

1970 42.742,3 + 2,7 25.810,8 + 8,1 7.485,5 + 7,1 + 496,3
1971 47.587,7 + 11,3 28.942,4 + 12,1 8.343,8 + 11,5 + 858,3
1972 52.001,5 + 9,3 34.228,3 + 18,3 9.772,5 + 17,1 + 1.428,8
1973 58.777,0 + 13,0 39.106,6 + 14,3 11.163,0 + 14,2 + 1.390,5
1974 61.054,6 + 3,9 42.614,8 + 9,0 12.291,6 + 10,1 + 1.128,6
1975 61.361,4 + 0,5 41.701,2  - 2,1 11.941,0  - 2,9  - 350,6
1976 67.379,9 + 9,8 46.312,2 + 11,1 13.394,5 + 12,2 + 1.453,5
1977 74.108,2 + 10,0 52.761,2 + 13,9 14.972,4 + 11,8 + 1.577,8
1978 79.343,7 + 7,1 56.489,8 + 7,1 15.961,7 + 6,6 + 989,3
1979 85.597,1 + 7,9 61.362,7 + 8,6 17.268,9 + 8,2 + 1.307,3
1980 90.776,0 + 6,1 64.154,0 + 4,5 18.102,8 + 4,8 + 833,9
1981 93.021,2 + 2,5 64.519,3 + 0,6 17.935,9  - 0,9  - 166,9
1982 94.370,1 + 1,5 66.668,3 + 3,3 18.466,7 + 3,0 + 530,8
1983 98.099,2 + 4,0 70.057,0 + 5,1 19.263,2 + 4,3 + 796,5
1984 101.677,8 + 3,6 73.560,5 + 5,0 20.081,8 + 4,2 + 818,6
1985 106.312,8 + 4,6 77.980,3 + 6,0 20.970,5 + 4,4 + 888,7
1986 107.669,9 + 1,3 81.857,5 + 5,0 22.271,5 + 6,2 + 1.301,0
1987 111.890,1 + 3,9 85.124,1 + 4,0 23.136,5 + 3,9 + 865,0
1988 113.850,3 + 1,8 88.435,5 + 3,9 24.190,1 + 4,6 + 1.053,7
1989 127.713,3 + 12,2 96.744,0 + 9,4 26.831,9 + 10,9 + 2.641,8
1990 133.872,5 + 4,8 97.793,3 + 1,1 27.108,5 + 1,0 + 276,6
1991 4) 164.295,4 x 114.693,8 x 28.703,0 + 5,9 + 1.594,5
1992 182.453,9 + 11,1 126.479,2 + 10,3 31.319,0 + 9,1 + 2.616,0
1993 184.192,7 + 1,0 130.957,8 + 3,5 31.346,8 + 0,1 + 27,9
1994 197.432,7 + 7,2 133.931,5 + 2,3 31.164,0  - 0,6  - 182,8
1995 5) 199.816,6 + 1,2 147.233,2 + 9,9 33.395,9 + 7,2 + 2.231,9
1996 6) 190.400,1  - 4,7 150.438,3 + 2,2 33.931,1 + 1,6 + 535,2
1997 188.280,3  - 1,1 148.668,7  - 1,2 33.373,4  - 1,6  - 557,7
1998 194.030,1 + 3,1 156.520,2 + 5,3 35.075,4 + 5,1 + 1.702,0
1999 211.726,6 + 9,1 164.723,8 + 5,2 36.830,5 + 5,0 + 1.755,1
2000 219.034,4 + 3,5 169.249,1 + 2,7 37.796,9 + 2,6 + 966,4
2001 213.342,2  - 2,6 159.114,8  - 6,0 33.639,1  - 11,0  - 4.157,8
2002 214.371,5 + 0,5 156.231,2  - 1,8 35.923,8 + 6,8 + 2.284,7
2003 214.009,5  - 0,2 155.510,1  - 0,5 33.398,5  - 7,0  - 2.525,3
2004 208.917,2  - 2,4 157.920,8 + 1,6 33.912,0 + 1,5 + 513,5
2005 211.810,2 + 1,4 158.843,9 + 0,6 34.700,7 + 2,3 + 788,7

1) Ohne EG-Anteile, vor Abzug von Ergänzungszuweisungen und (ab 1996) Bahnstrukturreform
2) Ohne Gemeindesteuern der Stadtstaaten
3) Isteinnahmen lt. Haushaltsrechnung, zur Vergleichbarkeit mit den Ländern 1993 bis 1995 nettogestellt
4) Ab 1991 mit Beitrittsgebiet, daher mit Vorjahr nicht vergleichbar
5) Die Veränderungsraten sind durch die Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer ab 1995 um 7 v. H.-Punkte 
   zur Finanzierung der Mehrbelastung aufgrund der Neuregelung des LFA mit dem Vorjahr nur eingeschränkt vergleichbar
   (Hinweis auf Seiten A 58 ff. des Finanzberichts NRW 1997)
6) Veränderungsraten durch Umstellung des Kindergeldverfahrens mit Vorjahr nur eingeschränkt vergleichbar

Quellen:  Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 4; Haushaltsrechnung (NRW)

Bund 1) Länder 2)

Jahr
Veränd.

zum Vorjahr
Nordrhein-
Westfalen 3)

Veränd.
zum Vorjahr

Veränd.
zum Vorjahr
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- Mio EUR -

  I. Ausgaben

  1. Personalausgaben 4 18.844,4 19.103,9 +259,4 +1,4

  2. Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54 2.221,2 2.317,3 +96,2 +4,3

  3. Schuldendienst 56 - 59 4.808,8 4.934,2 +125,4 +2,6

       3.1 Zinsausgaben 56, 57 (4.659,9) (4.755,7) (+95,7) (+2,1)

             dar.: an Kreditmarkt 57 (4.659,2) (4.755,0) (+95,8) (+2,1)

  4. Laufende Zuweisungen

      und Zuschüsse 6 18.068,0 18.557,8 +489,8 +2,7

  5. Investitionsausgaben 7, 8 4.443,1 4.552,4 +109,3 +2,5

       5.1 Bauausgaben 7 (237,8) (246,1) (+8,3) (+3,5)

       5.2 Sonst. Investitionsausgaben 8 (4.205,4) (4.306,4) (+101,0) (+2,4)

  6. Bes. Finanzierungsausgaben 9 42,1 30,5 -11,5 x  

  Gesamtausgaben lt. Haushaltsplan 48.427,5 49.496,2 +1.068,6 +2,2

  II. Einnahmen

  1. Steuern 01, 05, 06 35.245,0 37.385,0 +2.140,0 +6,1

  2. Übrige Einnahmen 09, 1 - 3

      (ohne Schuldenaufnahmen) (ohne 31 u. 32) 7.445,9 7.579,6 +133,8 +1,8

       dar.: Investitionseinnahmen 33, 34 (1.169,0) (1.250,9) (+81,9) (+7,0)

  3. Schuldenaufnahme 31, 32 5.736,7 4.531,6 -1.205,2 -21,0

       dar.: am Kreditmarkt 32 (5.726,2) (4.523,8) (-1.202,4) (-21,0)

  Gesamteinnahmen lt. Haushaltsplan 48.427,5 49.496,2 +1.068,6 +2,2

  III. Nachrichtlich:

  1. Bereinigte Gesamt- (0 - 3) ./. 

      einnahmen 1) (32, 35, 36, 38) 42.696,4 44.967,6 +2.271,1 +5,3

  2. Bereinigte Gesamt- (4 - 9) ./.

      ausgaben 2) (59, 91, 96, 98) 48.402,0 49.434,7 +1.032,7 +2,1

  3. Finanzierungssaldo -5.705,6 -4.467,2 +1.238,4 x  

  4. Schuldenaufnahme (31 u. 32) ./.

      netto (58 u. 59) 5.587,8 4.353,0 -1.234,8 -22,1

       dar.:  am Kreditmarkt netto 32 ./. 59 (5.726,2) (4.523,8) (-1.202,4) (-21,0)

  5. Kreditfinanzierungsquote  - v. H. - 3) 11,8 9,2 x  x  

  6. Investitionsquote - v. H. - 3) 9,2 9,2 x  x  

  7. Zinsquote (Kreditmarkt) - v. H. - 3) 9,6 9,6 x  x  

  8. Steuerfinanzierungsquote - v. H. - 3) 72,8 75,6 x  x  

  9. Personalausgabenquote  - v. H. - 3) 38,9 38,6 x  x  

10. Schuldenstand aus Kreditmarktmitteln am 31.12.2005: 108.939,4 Mio EUR (6.033 EUR je Einwohner) 

1) Die sog. "bereinigten Gesamteinnahmen" errechnen sich aus den Gesamteinnahmen lt. Haushaltsplan abzüglich Schuldenaufnahme am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, 

    Überschüsse der Vorjahre und haushaltstechnische Verrechnungen.      
2) Die sog. "bereinigten Gesamtausgaben" errechnen sich aus den Gesamtausgaben lt. Haushaltsplan abzüglich Tilgungsausgaben an Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, 

    Ausgaben zur Deckung von Vorjahresfehlbeträgen und haushaltstechnische Verrechnungen.     
3) Berechnet als v. H.-Anteil der sog. "bereinigten Gesamtausgaben" (s. Ziff. III.2.). Bei der Kreditfinanzierungsquote handelt es sich um den v. H.-Anteil der Schuldenaufnahme 

    am Kreditmarkt netto an den "bereinigten Gesamtausgaben".

23. Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 2007 
des Landes Nordrhein-Westfalen mit Vorjahresverglei ch

Gruppierungs-
nummer

   Ausgabe- bzw. Einnahmeart

 - Mio EUR - 

Veränderung 2007
gegenüber 2006

 - v. H. -

2006
Haushalts-

plan

2007
Haushalts-

planentwurf
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1 Steuern und steuerähnliche
Einnahmen (netto) 00-03 ./. 810,811 13.981.764  14.367.860  13.498.235  12.980.877  13.014.814  14.015.656  

2 Lfd. Zuweisungen, Zuschüsse, 04 - 09,16,17,20,
Erstattungen u.ä. 23 ./. 169, 209 16.479.768  17.328.481  17.190.833  17.215.355  16.336.818  17.610.017  

3 vom Land je ..1 7.914.736  8.602.997  8.428.199  8.395.434  7.383.419  8.451.968  
4 vom Bund je ..0 282.471  257.837  210.029  213.878  192.031  181.125  
5 von Gemeinden/GV je ..2 7.300.661  7.512.349  7.423.616  7.594.945  7.764.537  7.911.769  
6 vom sonst. öffentl. Bereich je ..3, ..4 325.932  278.717  264.965  209.854  221.765  240.244  
7 vom nichtöffentlichen Bereich je ..5 -  ..8 655.968  676.580  864.024  801.245  775.066  824.912  
8 Gebühren, sonstige Entgelte 10, 11, 12 5.727.210  5.794.934  5.594.647  5.561.811  5.554.257  5.600.751  
9 Einnahmen aus wirtschaftlicher

Tätigkeit 13, 14, 21, 22 1.846.687  1.818.437  2.035.290  2.469.401  2.403.198  2.242.580  
10 Übrige laufende Einnahmen 15, 24, 25, 26 2.023.996  1.963.096  2.124.123  2.271.598  2.306.106  2.258.059  

11 ./. Zahlungen von gleicher Ebene KZ 5 7.300.661  7.512.349  7.423.616  7.594.945  7.764.537  7.911.769  

12 Einnahmen der laufenden Rechnung KZ 1,2,8-10./.11 32.758.764  33.760.459  33.019.512  32.904.097  31.850.656  33.815.294  

13 Nettostellungen beim VWH KZ 14 - 17 4.933.927  4.669.932  4.699.173  4.975.370  5.388.331  5.166.724  
14 innere Verrechnungen 169, 209 1.162.839  1.238.944  1.253.488  1.309.151  1.353.822  1.446.054  
15 kalkulatorische Einnahmen 27 1.336.580  1.344.561  1.188.176  1.167.609  1.192.601  1.295.324  
16 Zuführungen vom VMH 28 1.091.675  713.909  936.167  1.142.142  1.180.548  1.143.833  
17 Gewerbesteuerumlage 810, 811 1.342.833  1.372.517  1.321.342  1.356.468  1.661.360  1.281.512  

18 Einnahmen des Verwaltungshaushalts KZ 11 - 13 44.993.352  45.942.740  45.142.301  45.474.412  45.003.524  46.893.787  

19 Rückflüsse von Darlehen 32 224.316  90.785  187.989  357.789  265.444  198.403  
20 Veräußerung von Vermögen 33, 340, 345 1.745.271  1.511.789  1.415.645  1.633.652  1.457.636  1.692.115  
21 Beiträge und ähnliche Entgelte 35 402.932  376.400  335.158  301.243  312.930  277.861  
22 Investitionszuweisungen KZ 23 - 27 1.915.955  1.949.618  1.587.647  1.639.783  1.606.383  1.784.201  
23 vom Land 361 1.649.646  1.733.660  1.370.911  1.439.769  1.415.321  1.553.392  
24 vom Bund 360 76.484  59.541  55.228  73.819  52.610  72.944  
25 von Gemeinden/GV 362 33.669  39.159  45.785  42.083  48.150  37.879  
26 vom sonst. öffentl. Bereich 363, 364 16.507  5.410  3.788  1.943  2.227  2.345  
27 vom nichtöffentlichen Bereich 365 - 368 139.649  111.848  111.934  82.170  88.074  117.641  
28 Schuldenaufnahme beim

öffentlichen Bereich 370 - 373 21.001  16.782  17.782  21.114  39.697  11.370  

29 ./. Zahlungen von gleicher Ebene 322, 362, 372 34.965  39.664  47.456  47.554  74.938  38.143  

30 Einnahmen der Kapitalrechnung KZ 19-22,28./.29 4.274.510  3.905.710  3.496.765  3.906.027  3.607.152  3.925.807  

31 Einnahmen aus der Abwicklung
von Baumaßnahmen 347 12.284  13.417  10.640  24.639  19.884  20.242  

32 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 30 1.975.182  2.428.754  1.840.737  2.048.043  1.420.079  1.873.224  
33 Besondere Finanzierungsvorgänge KZ 34 - 36 3.086.970  3.047.792  3.268.543  3.881.070  4.338.392  3.588.694  
34 Entnahmen aus Rücklagen 31 658.875  585.423  977.266  720.024  1.059.796  892.655  
35 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 374 - 378 2.393.603  2.445.758  2.265.328  2.919.791  3.098.303  2.601.994  
36 Aufnahme innerer Darlehen 379 34.492  16.611  25.949  241.255  180.294  94.046  

37 Einnahmen des Vermögenshaushalts KZ 29 - 33 9.383.911  9.435.337  8.664.141  9.907.333  9.460.445  9.446.110  

38 Einnahmen ohne besondere
Finanzierungsvorgänge KZ 12, 30 37.033.274  37.666.169  36.516.277  36.810.124  35.457.808  37.741.101  

Nachrichtlich:
39 bewirtschaftete Fremdmittel 160 aus A14 160  218  342  390  252  272  
40 Nettostellungen insgesamt KZ 13, 31, 32, 39 6.921.553  7.112.321  6.550.892  7.048.442  6.828.546  7.060.462  

Quelle:  LDS NRW, Informationssystem Finanzstatistik (ISF), Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik

26. a) Einnahmen der Gemeinden/GV in Nordrhein-West falen 1999 - 2004 (Maßeinheit: 1.000 Euro)
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41 Personalausgaben 40 - 46 10.057.532  10.159.471  9.858.702  9.951.976  9.978.392  10.043.033  
42 Laufender Sachaufwand 50-66, 675 - 678,

718, 84 9.886.810  10.407.664  10.603.357  10.874.314  11.150.174  11.325.309  
43 Zinsausgaben 800 - 808 1.643.745  1.618.690  1.663.047  1.558.989  1.485.187  1.442.173  
44 Soziale Leistungen 73 - 79 8.044.663  8.154.837  8.368.929  8.609.507  8.997.556  9.404.912  
45 Übrige lfd. Zuweisungen und 670-674,710-717,

Zuschüsse 72, 82, 83 9.373.382  9.663.358  9.776.536  9.992.307  10.123.724  10.468.382  

46 ./. Zahlungen von gleicher Ebene KZ 11 7.300.661  7.512.349  7.423.616  7.594.945  7.764.537  7.911.769  

47 Ausgaben der laufenden Rechnung KZ 41 - 45 ./. 46 31.705.471  32.491.671  32.846.955  33.392.148  33.970.496  34.772.040  

48 Nettostellungen beim VWH KZ 49 - 53 5.817.433  6.384.776  5.603.742  5.881.271  5.627.862  5.896.115  
49 innere Verrechnungen 679 1.153.700  1.228.361  1.242.721  1.300.218  1.346.655  1.438.092  
50 kalkulatorische Kosten 68 1.336.580  1.344.561  1.188.176  1.167.609  1.192.601  1.295.324  
51 Zinsausgaben für innere Darlehen 809 9.139  10.583  10.766  8.932  7.167  7.961  
52 Gewerbesteuerumlage 810, 811 1.342.833  1.372.517  1.321.342  1.356.468  1.661.360  1.281.512  
53 Zuführungen zum VMH 86 1.975.182  2.428.754  1.840.737  2.048.043  1.420.079  1.873.224  
54 Deckung von Sollfehlbeträgen 892 1.954.602  1.434.512  1.422.495  1.929.999  2.705.449  3.417.749  

55 Ausgaben des Verwaltungshaushalts KZ 46 - 48, 54 46.778.167  47.823.308  47.296.808  48.798.363  50.068.344  51.997.673  

56 Sachinvestitionen 932, 935, 94 4.159.350  4.112.290  3.864.383  3.809.677  3.427.000  3.460.703  
57 Erwerb von Beteiligungen 930 369.689  305.773  488.267  227.943  285.149  219.337  
58 Gewährung von Darlehen 92 248.290  111.244  166.797  163.554  149.729  224.708  
59 Investitionszuweisungen 98 554.810  543.335  579.319  557.186  555.529  526.867  
60 Sonstige Investitionsausgaben 990, 991 1.403  1.127  570  719  702  1.452  
61 Schuldentilgung öffentl. Bereich 970 - 973 42.526  32.068  35.224  33.228  29.936  26.466  

62 ./. Zahlungen von gleicher Ebene KZ 29 34.965  39.664  47.456  47.554  74.938  38.143  

63 Ausgaben der Kapitalrechnung KZ 56 - 61 ./. 62 5.341.103  5.066.173  5.087.104  4.744.753  4.373.107  4.421.390  

64 Zuführungen zum VWH 90 1.091.675  713.909  936.167  1.142.142  1.180.548  1.143.833  
65 Besondere Finanzierungsausgaben KZ 66 - 69 3.039.196  3.610.057  3.317.546  4.021.610  3.793.341  3.541.253  
66 Zuführung an Rücklagen 91 724.533  1.192.962  816.159  1.428.942  853.599  922.849  
67 Schuldentilgung am Kreditmarkt 974 - 978 2.290.990  2.372.092  2.441.662  2.563.142  2.637.846  2.401.702  
68 Tilgung innerer Darlehen 979 10.242  13.626  36.670  17.562  258.303  175.390  
69 Deckung von Sollfehlbeträgen 992 13.432  31.377  23.056  11.965  43.593  41.313  

70 Ausgaben des Vermögenshaushalts KZ 62 - 65 9.506.939  9.429.803  9.388.273  9.956.059  9.421.934  9.144.619  

71 Ausgaben ohne besondere
Finanzierungsvorgänge KZ 47, 63 37.046.574  37.557.844  37.934.059  38.136.901  38.343.603  39.193.430  

Nachrichtlich:
72 Nettostellungen zusammen KZ 39, 48, 64 6.909.268  7.098.903  6.540.251  7.023.803  6.808.662  7.040.220  
73 besondere Finanzierungsausgaben KZ 54, 65 4.993.798  5.044.569  4.740.041  5.951.609  6.498.790  6.959.002  

Quelle:  LDS NRW, Informationssystem Finanzstatistik (ISF), Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik

Grupp.-Nr. bzw.
Rechenoperation 

*1)
1999
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